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A. Kirchliche . Gesetze, Verordnungen und
Verfügungen

Nr. 1) 7. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchen-

ordnung 

Die Landessynode hat mit der für Ändernugen de;r 
Kirchenordnung erforderlichen Mehrheit folgendes 
Kirchengesetz zur Änderung der Kirch.enordnung vom 

2. Juni 1950 in der Fassung vom 1.. Januar 1971 be
schlossen:

§ 1

Art. 49 Abs. 2 erhält folgenden zweiten Satz: 
,,Eine Berufung in den Gemeindekirchenrat richtet 
sich nach Art. 66 Abs. 2."

§ 2 

(1) Art. 66 erhält folgenden neuen Absatz 2:

„In den Gemeindekia-chenrat können ferner durch den 
Wahlausschuß (Art 46) in Zusammenhang mit einer 
angeordneten Neuwahl von Ältesten (Art. 48 und 54 
1\bs. 1 Satz 2) und jeweils für die Zeit bis zur näch-
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sten angordne� Neuwahl von Ältesten Mitarbeiter, 
die hauptberuflich in einem Dienstverhältnis, zur_ Kir
chengemeinde s,tehen, bis zu 25% der Gesamtzahl der 
Ältesten (Art .. 45) berufen werden. Jeweils vorher be
schließt derWahlauss:clrnß darü�1r, ob eine solche Beru
fung erfolgen soll. Die Entscheidung hierü.bersowie übe1· 
die Berufung selbst edolgt in geheimer Abs'1:immung 
rr.it Stimmzetteln. Die Bestimmungen des Art. 5.2 Abs. 
5 und 6 finden sinngemäß Anwendung. Nachberufung 
ist möglich." 

(2) Der bisherige Abs. 2 von Art. 66 wird Abs. 3;
Satz 2 dieses Absatzes erhält folgenden Zusatz:

,. , soweit sie nicht nach Absatz 2 dem Gemeindekir
chenrat angehören." 

§ 3

Art. 71 Abs. 2 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,,Mitarbeiter der Kirchengemeinde, die nicht nach Art. 
66 Abs. 2 dem Gemeindekirchenrat angehören, weirden 
in der Regel in den Gemeindebeirat berufen." 
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§ 4
(1) Art. 91 Abs. 2 erhält folgende neue Ziffer 4: 
,,bis zu zwei hauptberuflich tätige kirchliche lVfüarbei
ter, die vom Kreiskirchenrat berufen werden." 
(2) Art. 91 Abs. 2 bisherige Ziffer 4 wird Ziffer 5. 
Der Satz 1 erhalt folgenden Zusatz:
,, ; diese dürfen nicht beim Kicr:chenkreis oder bei einer 
sE;iiner Kirchengemeinden hauptberuflich angestellt 
sein." 
(3) Art. 91 Abs. 2 bisherige Ziffer 5 wird Ziffer 6.

(4) Art. 91 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
„Für di.e Mitglieder der Synode, die ihr gemäß Abs.2
Ziffer 4-6 angehören, sind Stellvertreter vorzusehen,
die auch Ersatzmitglieder sind.

§ 5

(1) Art. 104 Abs. 2 Ziffer 1 Satz 4 erhält folgende Fas
sung:

„Die Zahl der hauptberuflich beim Kirchenkteis oder 
bei einer seiner Kirchengemeinden Tätig-en darf mit 
Elinschluß des Superintendenten die Hälfte aller Mit� 
glieder des Kreiskirchenrates nicht übersteigen." 
(2) Art. 184 Abs. 2 Ziffer 3 Satz 3 erhält folgende Fas
sung:
„Er ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist." 

§ 6
Art. 135 Abs. 1 Ziffer 3 Satz 2 wird ersetzt durch fol
g.ende Sätze: 

„Nicht mehr als die Hälfte sollen hauptberuflich in der 
Kirche Tätige sein. Wiederwahl ist zulässig. 

§ 7
(l) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1974 m
Kraft.
(2) Überleitungs- und Durchführungsbestimmungen
erläßt die Kirchenleitung.

Vorstehende:_s vom Präses der Landessynode unter dem 
21. November 1973 ausgefertigtes Kirchengesetz wird
hiermlit verkündet. 

(L. S.) 

Greifswald, den 5. Dezember 197:3 
Die Kirchenleitung 
der Evangelischen Landeskirche 
Greifswald 
Gienke 
Bischof 

Nr. 2) Oberleitungs- und Durchführungsbe51timmungen 

zum 7. Kirchengesetz vom 4. November 1973 

zur Änderung der Kirchenordnung 

vom 14. Dezember 1973 

Auf Grund von § 7 Abs. 2 des 7. Kirchengesetzes zur 
Änderung der Kirchenordnung vom 4: Nov,ember .1973 
werden folgende Überleitungs- und Durchführungsbe
stimmungen erlassen: 

§ 1
(1) Die Entscheidung über die Berufung und gegebe
nenfalls die Berufung von hauptberuflich dn einem
Dienstverhältnis zur Kirchengemeinde stehenden Mit
arbeitern in den Gemeindekirchenrat nach Maßgabe
des Art. 66 Abs,. 2 KO (n.�ue Fassung) sowie die Be
rufung von bis zu zwei hauptberuflich tätigen kirch-

liehen Mitarbeitern in die Kreissynode nach Maßgabe 
des Art. 91 Abs. 2 Ziffer 4 und Abs. 4 KO (neue Fas
sung) erfolgt erstmals bis zum 30. Juni 1974 und gilt 
bis zur nächsten angeordneten Neuwahl von Ältesten 
bzw. bis zum Ablauf der geg1enwärtigen Amtszeit der 
Kreissynode. 

(2) Als hauptberuflich tätig sind in Anlehnung an die
kirchliche Arbeitsvertragsordnung solche Mitarbeiter
anzusehen, deren Arbeitszeit mindestens 40 °.0 der Ar
beitsz•eit eines Vollbeschäftigten beträgt. 

§ 2

Der nach Maßgabe des Art. 66 Abs. 2 Satz 1 KO (neue 
Fassung) vorgesehene Zeitr:aum für die Mitgliedschaft 
eines Mitarbeiters im Gemeindekirchenrat - von einer 
an.geordneten Neuwahl von Ältest-en bis zur nächsten 
angeordneten Neuwahl von Ältesten' beträgt jeweils 
4 Jahre, da gemäß Art. 54 Abs. 1 Satz 2 KO von 4 zu 4 
Jahren die Hälfte der Ält�sten ausscheidet und neu 
gewählt werden muß, Zu dem von der Kirchenleitung 
nach Maßgabe von Art. 48 KO festgesetzten Wahl
termin ist demnach auch jeweils die Entscheidung über 
die etwaige Berufung von Mitarbeitern in den Ge
meindekirchenrat herbeizuführen und gegebenenfalls 
die Berufung selbst vorzunehmen. 

Wiederberufung ist möglich. 

§ 3
Nachberufung von Mitarbeitern in den Gemeinde
kirchenrat nach Maßgabe des Art. 66 Abs. 2 KO (neue 
Fassung) ist möglich, wenn 

a) in einer Kirchengemeinde, in der bisher kein Mit
arbeiter angestellt war, ein oder mehrere Mitarbei
ter hauptberuflich angestellt werden,

b) bei einer Kirchengemeinde weitere Mitarbeiter
hauptberuflich anges,tellt und durch die Nachberu
fung 25 11/0 der Gesamtzahl der Ältesten nicht über
schritten werden,

c) ein zum Mitglied des Geme:indekirchen:rates beru
fener Mitarbeiter dieser Berufung nicht folgt oder
während der Amtsdauer ausscheidet.

Die Nachberufung gilt jeweils bis zur nächsten ange
ordneten Neuwahl von Ältesten. 

§ 4

Die Namen der in den Gemeindekirchenrat berufenen 
oder nachberufenen Mitarbeiter sind im nächsten Got
tesdiensit der Gemeinde bekanntzugeben. 

§ 5
Nach Maßgabe des Art. 91 Abs. 2 _Ziffer 4 KO (neue 
Fassung) ist der Kreiskirchenrat zur Berufung von 
mindestens einem hauptberuflich tätigen kirchlichen 
Mi.tarbeiter in die Kreisisynode verpflichtet; die Be
rufung ,eines weiteren hauptberuflich tätigen Mitarbei
ters steht im Ermessen des Kreiskirchenrates. Vor Be
rufung werden Vorschläge eines gemäß Rundverfügung 
vom 10. 8. 1973 - A 10629 - 7/7.3 I - gebildeten Mit
arbeiterkonvents einzuholen und zu erwägen sein. 

§ 6
Kreissynodalälteste, die beim Kirchenkreis oder bei 
einer seiner Kirchengemeinden hauptberuflich ange
stellt und nach Maßgabe des Art. 91 Abs.· 1 Ziffer 4 
KO (alte Fassung) in die Kreissynode gewählt worden 
sind, scheiden zum 31. 12. 1973 gemäß Art. 93 Abs. 
VKO Ziffer 1 aus der Kreissynode aus. 



Heft 2/3/1974 Amtsblatt 

§ 7

Hauptberuflich beim Kirchenkreis oder bei· einer seiner 
Kirchengemeinden Tätige im Sinne von.Art. 104 Abs. 2 
Ziffer 1 Satz 4 KO (neue Fassung) sowie hauptberuf
lich in der Kirche Tätige im Sinne von Art. 135 Abs. 1 

Z-iffer 3 Satz 2 KO (neue Fassung) sind Geistliche, Kir
chenbeamte und hauptberufliche Mitarbeiter.

§ 8

Diese Überleitungs- und Durchführungsbestimmungen 
tr-eten am 1. Januar 1974 in Kraft. 

(L. S.) 

Nr. 3) Urkunde 

Greifswald, den 14. Dezember 197:J 

Die Kirchenleitung 

Gienke 
Bischof 

über die Veränderung der Kirchenkreise Barth und 
Franzburg durch Eingliederung von Tribohm mit den 
Evangelischen der Ortschaften Tribohm-Chaussee und 
Gruel, Kirchenkreis Franzburg, in den Pfarrspren
gel Ahrenshagen, Kirchenkreis Barth, und über die 
Eingliederung der Kirchengemeinde Schlemmin 'sowie 
der Ortschaften Plennin, Palmzin und Kamitz, bisher 
Pfarrsprengel Tribohm, in den Pfa1Tsprengel Semlow, 
Kirchenkreis Franzburg. 
Auf Grund der Artikel 7 Abs. 2, 15 Abs. 1, 30 und 80 
Abs. 2 der Kirchenordnung wird nach Anhörung der 
Beteiligt,m folgendes bes,timmt: 

§ 1

Der Pfarrsprengel und die Pfarrstelle Tribohm Kir
chenkreis Franzburg, werden aufgehoben. 

§ 2

Die Kirchengemeinde Tribohm mit den Evangelischen 
der Ortsteile Tribohm-Dorf und Tribohm-Chaussee 
sowie der Ortschaft Gruel wird aus dem Kirchenkreis 
Franzburg aus,gegliedert und in den Pfarrsprengel 
Ahrenshagen, Ki<rchenkreis :f:larlh, eingegliedert. Sitz 
des Pfarramtes ist Ahrenshagen. 

§ .. 3.

Die Kirchengemeinde Schlemmi.n, bisher zum Pfarr
sprengel Tribohm gehörig, mit den Evangelischen der 
Ortschaften Neuenrost und Elickhof wird mit der Kir
chengemeinde Semlow, Kirchenkreis Franzburg, zu 
einem Pfarrsprengel verbunden. Sitz des Pfarramtes 
ist Semlow. 

§ 4

Die Evangelischen der Ortschaften Plennin, Palmzin 
und Kamitz, bisher zur Kirchengemeinde Tribohm 
gehörig, werden in die Kirchengemeinde Semlow ein
geliedert. 

§ 5

Eline Vermögensauseinande1rsetzung findet nicht statt. 

§ 6
Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1974 
in Kraft. 

(Siegel) 

Greifswald, den 13. Februar 1974 

Evangelisches Konsistorium 
Kusch 
Oberkonsistorialrat 

D 10901 Kkrs. Barth-3/74 

Nr. 4) Urkunde 

über die Veränderung der Evangelischen Kirchenge
meinden Rakow, Kirchenkreis Loitz, und Grimmen, 
Kirchenkreis Grimm<'>n. 

Auf Grund des Artikels 7 Absatz 2 in Verbindung mit 
Artikel HO AbSiatz 2 der Kirchenordnung vom 2. 6. 1950 

in der ab 1. 1. 1971 geltenden Fassung wird nach An
hörung der Beteiligten folgendes bestimmt: 

Die Evangelischen des Ortsteils Boltenhagen werden 
aus der Kirchengemeinde Rakow, Kirchenkreis Loitz., 
augemeindet und in die Kirch-engemeinde Grimmen, 
Kirchenkreias Grimmen, eingeliedert. 

§ 2

Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. März 1974 in 
Kraft. 

Greifswald, den 25. Februar 1974

Evang:elisches Konsistorium 

(L. S.) Gienke 
E Rakow Pfst. l/'74 Bischof 

B Hinweise auf staatliche Gesetze und 
Verordnungen 

Nr. 5) 
a) Anordnung Nr. 2 über Regelungen im Reiseverkehr

von Bürgern der DDR

b) zwanvigste Durchführungsbestimmung zum Zoll-
gesetz

Ve!ffahren für die Ein- und Ausfuhr von Gegen
ständen 'im grenzüberschreit<'>nden Geschenkpa
ket- und -päckchenverkehr auf dem Postwege -

c) Anordnung über die Aussetzung der Erhebung von
Zöllen bei der Einfuhr von Geschenksendungen auf
dem Postwege

cl) Einundzwanzigste Durchführungsbestimmung zum
Zollgesetz

Änderung des Genehmigungsverfahrens. für die 
Ein° und Ausfuhr von Gegenständen im grenz
übersichreitenden Reiseverkehr -

Greifswald, den 31. Juli 1973 

C 12001-'7'/73 Evangelisches Konsistorium 

Wir verweisen auf die zum 21. Juni 1973 in Kraft ge
tretenen o. a. Bestimmungen, die im Gesetzblatt DDR 
1973 I Nr. 28 veröffentlicht sind und hier - zum Teil 
nur im Auszug - nachstehend abgedruckt werden. 

J<'emer wird hingewiesen auf die zweiundzwanzigste 
Durchführungsbestimrr.ung zum Zollgesetz Aus- und 
Einfuhrverfahren für Umzugs- und Erbschaftsgut -
vom 14. Juni 1973 (Ges. BL DDR 1973 T,eil I Nr. 28 S. 
274) und auf die Bekanntmachung über bei de'!' Aus
und Einfuhr von Umzugs- und Erbschaftsgut geltende 
Verbote und Besclll'änkungen vom 14. Juni 1973 (Ges. 
BI. DDR 1973 Teil I Nr. 28 S. 275) 

In Vertretung 
Dr. Kayser 
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Anordnung Nr. 2 

über Regelungen im Reiseverkehr 

von Bürgern der -DDR vom 14. Juni 1973 

Zur Änderung der Anordnung vom 17. Oktober 1972 
über . Regelungen im Reiseverkehr von Bürgern der 
DDR (GBL II Nr. 61 S, 65'3) wird folgendes angeord
net: 

§ 1

§ 1 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:
,.(2) Dringende Familienangelegenheiten im Sinne des
Abs. 1 sind Geburten, Eheschließungen, silberne und
goldene Hochzeiten, 60-, 65- und 70jähnige Ehejubi
läen, lebensgefährliche Erkrankungen und Sterbefälle.
Das Vorlieg•en dieser Gründe ist durch Urkunden bzw.
amtsärztliche Bestimmungen nachzuweisen.

(3) Genehmigung,en zur Ausreise in dringenden Fa
milienangelegenheiten können den in der DDR wohn
haften Großeltern, Eltern, Kindern und Geschwistern
(auch Halbgeschwistern) erteilt werden."

§ 2

Diese Anordnung tritt am 2.1. Juni 1973 in Kraft. 

Berlin, den 14. Juni 1973 

Der Minister des Innern 

und 

Chef der Ueutschen Volkspolizei 

{die abgeänderte entsprechende Bestimmung - AO v.
17. 10. 1972 - ist veröffentlicht im AmLsbl. Grfsw. 1972

Nr. 'n/12 S. 122)

Zwanzigste Durchführungsbestimmung zum Zollgesetz 

- Verfahren für die Ein- und Ausfuhr von

Gegenständen im grenzüberschreitenden Geschenk~

paket - und pickchenverkebr a.uf dem Postwege

vom 14 .Juni 1973

Auf Grund der §§ 9 und 193 Zollgesetzes vom 28. März 
1962 (GBI. Nr .. 3 S. 42) wird im Einvernehmen mit den 
Leitern der zuständigen zentralen ,staatlichen Organe 
folgendes bestimmt: 

§ 1

(1) Geschenkssendungen im Sinne dieser Durchführungs
bestimmung mnd unentgeltliche Zuwendungen, die un
mittelbar von einem privaten Absender (Bürger) an 
einen privaten Empfänger (Bürger) auf Grund per
sönlicher Beziehungen zum persönlichen Verbrauch
oder Gebrauch über die Staatsgrenze der Deutschen
Demokratischen Republik zum Versand gebracht wer
den.

(2) Geschenksendungen im Sinne dieser Durchfüh
rungsbestimmung sind nur auf dem Pos,twege zugelas
sen. Der Versand oder Empfang von Geschenken_in
Briefen ist nicht gestattet.

§ 2

Auf Geschenks,endungen ist vom Versender n-eben der 
Anschrift der Vermerk- ,,Geschenksendnug, keine Han
delsware" anzubringen. 

§ 3-

Von der Einfuhr in Geschenksendungen sind die in Be
kanntmachungen des Ministers für Außenwirtschaft 
aufgeführten Gegenstände ausgenommen. 

§ 4 

Eingeführte Literatur, sonstige Druckerzeugnisse ein
schl:ießlich Bilder und Darstellungen sowie Schallplat
ten unterlfegen der Prüfung durch die Zollverwaltung 
der Deutschen Demokratischen Republik, die entspre
chend den Grundsätzen dieser Durchführungsbestim
mung über die Zula&sung zur Einfuhr entscheidet. 

§ 5

In Geschenksendungen werden bei der Einfuhr die 
nachstehenden Genußmittel bis zu den angegebenen 
Höchstmengen zugelaSJSen: 

1. Tabakwaren bis 250 g 
2. Kaffee bis 500 g 
3. Kakao bis 500 g 
4. Schokolade und

Schokoladenwaren bis 1000 g 
5. Spirituosen bis 1 1 
6. Wein oder Sekt bis 2 1.

§ 6

(1) Sendungen, die von Firmen, Organisationen oder
jurisitschen Personen zusammengestellt, verpackt oder
�bgesandt worden sind, gelten nicht als Geschenksen
dungen im Sinne dieser Durchführungsbestimmung.

(2) Ein Verkauf, Kauf oder Tausch der in Geschenk
sendungen eingeführten Gegenstände ist nicht zuläss,ig,

§ 7

(1) Geschenksendungen werden bei •der Einfuhr zu den
Zollsätzen gemäß Anlage verzollt. Für Einfuhrge
schenksendungen bis zu •einem Wert von 200 M kommt
die Zollerhebung nicht zur Anwendung. Der Minister
für Außenwirtschaft kann die ZoUerhebung für be
stimmte Einfulrirgeschenksendungen · ganz oder teil
weise aussetzen.

(2) Die Zollerhebung für Einfuhrgeschenksendungen
richtet sich nach den geltenden Zollverfahrensvorschrif
ten.

§ 8

(1) .Jeder Bürger der DDR und jede andere Person mit
Wohnsitz in der DDR ist berechtigt, jährlich bis zu 12
Geschenksendungen zu empfangen.

(2) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Repu
blik und jede andere Person mit Wohnsitz in der
Deutschen Republik ist berechtigt, jährlich bis zu 12 

Gesch.enksendungen zu versenden.

§ 9

(1) Geschenksendungen sind bis zu einem Wert von 100
M zur Ausfuhr zugelassen.

(2) Von der AUS/fuhr in Geschenksendungen sind die in
Bekanntmachungen des Ministers für Außenwirtschaft
aufgeführten Gegensrtände ausgenommen.

§ 10 

Der Letiter der Zollverwaltung der Deutschen Demo
kratischen Republik kann in Einzelfällen Ausnahmen 
von den Ein- und Ausfuhrverboten und -be:schrän
kungen sowie von der Zollerhebung gestatten. 

§ lt

(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt am 21. Juni
1973 in Kraft.

Berlin, den 14. Juni 1973 

Der Minister für Außenwirtschaft 
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Anlage 
zu § 7 vor�tehender Zwanzigster 
Durchführirngsbestimmung 

Zollsätze 
für die Einfuhr von Gegenständen 
im grenzüberschreitenden Geschenkpaket- und 
-päckchenverkehr auf dem Postwege

Lfd. Warenart 
Nr. 

1. Kaffee (roh, gebrannt ,gemahlen,
gemischt)

2. Kakao (auch in gemischter Form)
3. Schokolade in Tafeln oder sonstiger Form

(auch gefüllt oder mit Beimischung)
4. Tee
5. Tabak und Tabakerzeugnisse
ß. Spirituosen 
7. Wein und Sekt
8. Gewürze aller Art
9. Tierische und pflanzliche Ole und Fette

10 .. Sonstige Nahrungs- und Genußmittel 

Zollsatz 
in % 
des EVP 
der DDR 

i 
·--··---

20 °/o 
20 °111 

20 °;;1 
200/o 
30% 
40% 
20% 
20% 
10% 

200/o 
11. Textilien 20 % 
12. Sonstig€ Gegenstände aller Art 20 0/o 

(Hierbei wird zugleich auf die im Ges. BI. DDR 1973 
I Nr. 28 s. 272/273 veröffentliche Bekanntmachung über 
im grenzüberschreitenden Geschenkp;:lket-. und -päck
chenverkehr auf dem Postwege geltende Verbote und 
Beschränkungen vom 14. Juni 1973 verwiesen) 

Anordnung 
über die Aussetzung der Erhebung von Zöllen 
bei der Einfuhr von Geschenksendungen 
auf dem Postwege 
vom 14. Juni 1973 

Auf der Grundlage von § 7 Abs. 1 der Zwanzigsten 
Durchführungsbes,timmung vom 14. Juni 1973 zum 
Zollgesetz - Verfahren für die Ein- und Ausfuhr von 
Gegenständen im grenzüberschI'eitenden Geschenkpa
ket- und -päckchenverkehr auf dem Postwege - (GBL 
I Nr. 28 S. 271) wird folgendes angeordnet: 

,,. 

l. Bürger der Deutschen Demokratischen Republik
und andere Personen mit Wohnsitz in der Deut- ·
sehen .Demokratischen Republik im RentenalteT, In
validenrentner sowie Sbzialunterstützungsempfän�
ger · erhalten die zulässige Zahl von Einfuhrge
schenksendungen ohne Zollerhebung.

2. Die im § 7 der Zwanzigsten Durchführungsbestim
mung zum Zollgesetz vorgesehene Zollerhebung
wird für Einfuhrgeschenksie1I1dungen aus der BRD
ausgesetzt.

3. Die im § 7 der Zwanzigsten Durchführungsbestim
mung zum Zollgesetz vorgesehene Zollerhebung
wird für Einfuhrgeschenksendungen aus Westberlin
ausgesetzt.

4. Diese Anordnung tritt am 21. Juni 1973. in Kraft

Berlin, den 14. Juni 1973 

Der Minister für Außenwirtschaft 

Einundzwanzigste Durchführungsbestimmung 
zum Zollgesetz 

- Änderung des Genehmigungsverfahrens für
die Ein- und Ausfuhr von Gegenständen im
grenzüberschreitenden Reiseverkehr -
vom 14. Juni 1973

Auf Grund der §§ 9 und 19 de,; Zollges-etzes vom 28. 
März 1962 (GBl. I Nr. 3 S. 42) wi:rd im Einverneh
men· ·  mit den L€1item d€•r zuständigen zentralen staat
lichen Organe folgendes bestimmt: 

§ 1
(1) Die Einfuhr der folgenden Gegenstände ist auf
allen Verkehrswegen zugelassen:
1. Fotopapier sowie Filme, Fotoplatten, (unbelichtete,

belichtete und entwickelte) Diappsitive, wenn deren
Inhalt bzw. deren Einfuhr den Interessen des sozia
listischen Staates und seiner Bürger nicht wider
spricht;

2. Schallplatten, soweit sie Werke des kulturellen Er
bes.. oder des wirkHch kulturellen Gegenwarts'
:schaffens betreffen.

(2) Die eingeführten Gegenstände unt,erUegen der Prü
fung durch die Zollverwaltung der Deutschen Demo
kratischen Republik, die entsprechend· den vorste
henden Grundsätzen über die Zulassung zur Ein
fuhr entscheidet.

§ 2
Kaffee darf bis zu 1000 g genehmigungs- und gebüh
renfrei eingeführt werden. 

§ 3
(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt am 21. Juni
1973 in Kraft.

(2) Entgegenstehende Festlegungen der Elften Durch
führungsbestimmung vom 12. Dezember 1968 zum Zoll'
gesetz (GBI. II Nr. 132 S. 1057) und der Neunzehnten 
Durchführungsbestimmung vom 10. September 1972 
zum Zollgesetz (GBl. II Nr. 51. S. 571) werden gleich
zeitig aufgehoben. 

Berlin, den 14. Juni 1973 

Der Minister für Außenwirtschaft 

Nr. 6). ßekannit�achung 
über die Hinterlegung der Annahmeurkunde 
der Deutschen Demokrati.schen Republik 
zur Konvention gegen die Diskriminierung im 
Bildungswesen vom 14. Dezember 1960 
vom 21: August 1973 

(GBl. Teil II, Nr. 12, S. 121-123 vom 13. 9. 1973) 
Es wird hierdurch bekanntgemacht, daß die Regie,rung 
der Deutschen Demokratisch,en Republik die Annahme
urkunde zu der nachstehend veröffentlichten Konven
ti.on gegen die DiskrimJnienmg im Bildungswesen am 
5. Juli 1973 hint,erlegt '. hat.
Die Konvention tritt gemäß A:rtikel 14 am 5. Oktober 
1973 für die bestuclie Demokratische Republik in 
Kraft. 

Berlin, den 21. August 1973 

Der Leiter 
cles Büros des Ministerrates 
Dr. Rost, Staatssekrtär 
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Inofl'izelle Übersetzung 
Konvention 

gegen die Diskriminierung im Bildungswesen 

Die Generalkonferenz der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, ver
sammelt in Pctris zu ihrer Elften Tagung vom 14. No
vember bis 15. Dezember 1960 -
EINGEDENK der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte, die den Grundsatz der Nichtdiskriminie
rung bekräftigt und das Recht jedes Menschen auf 
Erziehung verkündet, 
IN DER ERWÄGUNG, daß Diskriminierung i1!1 Bil
dungswesen Rechte verletzt, die in dieser Erklärung 
aufgeführt sind, 
IN DER ERWÄGUNG, daß sich di,e Organisation der 
Vereinigten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur in ihrer Verfassung dte Aufgabe gestellt hat, 
zwischen den Völkern e·ine Zusammenarbeit mit dem 
Ziel einzuleiten, in der ganzen Welt die Achtung vor 
den Menschenrechten und gleichen Bildungsmöglich
keiten für alle sicherzustellen. 
IN DER ERKENNTNIS, daß es demnach Pflicht der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur ist; unter Beachtung der Ver
schiedenheit der natipnalen Bildungssysteme nicht nur 
jegliche Diskriminierung im Bildungswesen zu ver
urteilen, sondern auch auf diesem. Gebiet gleiche Mög
lichkeiten für alle und die Gleichbehandlung aller zu 
fördern, 

BEFASST mit Vorschlägen zu den verschiedenen Aspel<
ten der als Punkt 17.1.4. auf .ihrer Tagesordnung stehen
den Diskriminierung im Bildungswes,en, 
GEMÄSS DEM während ihrer Zehnten Tagung gefaß
ten Beschluß, diese Frage zum Gegenstand einer inter
nationalen Konvention und von Empfehllmgen an die 
Mitgliedsstaaten zu melden 
NIMMT heute, am 14. Dezember 1960, folgende Kon
vention an: 

Artikel 1 
(1) Im Sinne dieser Konvention umfaßt der Begriff
.,Diskriminierung" jeglich,e auf der Rasse oder der
Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der .Religion,
der politischen oder sonstig'en Überzeugung, der. na tiona -
len oder sozialen Herkunft, den wirtschaftlichen Ver
häTinissen oder der Geburt beruhende Unterscheidung,
Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die
den Zweck oder die Wi:rkung hat, die Gl-eichbehandlung
auf dem Gebiet des Bildungswesens aufzuheben oder
zu beeinträchtigen und insbesondere
a) einer Persion oder Personalgruppe den Zugang zur

Bildung - gleichviel welcher Art oder Stufe - zu 
verwehl'en,

b) eine Person oder Pers.onalgruppe auf einen niedri··
gen Bildungstand zu beschränken,

c) für Personen oder Personalgruppen getrennte Bil
dungssys,teme oder -anstalten zu schaffen oder zu 
unterhalten, mit Ausnahme der nach Artikel 2 zu
lässigen,

d) einer Person oder Personalgruppe Bedingungen auf
zuerlegen, die mit der Menschenwürde unvereinbar
sind.

(2) Im Sinne dieser Konvention bezieht s,ich der Begriff
„Bildung" auf deren sämtliche Arten und Stufen und
umfaßt den Zugang zur Bildung•, deren Niveau und
Qualität sowie die Bedingungen, unter denen sie vei·
rr.ittelt wird.

Artikel 2 

Soweit ·staatlich zugelassen, gilt folgendes nicht als 
Diskriminierung im Sinne des Artikel 1 dieser Kon
vention: 

a) für Schüler der beiden Gei!J'chlechter getrennte Bil
dungss.ysteme oder -anstalten zu schaffen oder zu
unterhalten, sofern sie gleichzeitige Zugangs
möglichkeiten, zur Bildung eröffnen, über Lehr
kräfte mit gleichwertiger Lehrbefähigung, über 
Schulgebäude und Ausstattung gleicher Qualität ver
fügen und gleiche oder gleichwertige Bildungsmög
lichkeiten bieten;

b) aus religiösen oder sprachlichen Gründen getrennte
Bildungssystem,e oder -anstalten zu schaffen oder zu
unterhalten, die ,eine den Wünschen der Eltern
oder des gesetzlichen Vormunds- des Schülers ent
sprechende Bildung vermitteln, sofern in bezug auf
die Zugehörigkeit zu solchen Systemen oder den
Besuch solcher Anstalten kein Zwang ausgeübt 
wird und die dort vermittelte Bildung den Normen
entspricht, die die zuständigen Behörden, insbeson
dere für die Bildung auf gleicher Ebene, festgelegt
oder genehmigt haben;

c) private Bildungsanstalten zu schaffen oder zu unter
halten, sofern 1hr Ziel nicht auf den Ausschluß ir
gendeiner Personengruppe, sondern darauf gerichtet
•ist, zusätzliche Bildungsmöglichkeiten zu den durch
staatliche Stellen bereitgestellten zu bieten, und
sofern solche Anstalten in Übereinstimmung mit
dieser Zielstellung geführt werden und die dort ver
mittelte Bildung den Normen entspricht, die die zu
ständigen Behörden, insbes,ondere für die Bildung
auf gleicher Ebene, festgelegt oder genehmigt ha
ben.

Artikel 3 

Um jede Diskriminierung im Sinne dieser Konvention 
zu beseitigen und zu verhüten, verpflichten sich die 
Veruragss taa ten: 

a) alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften aufzuhe•
ben und alle Verwaltungsgepflogenheiten einzustel
len, die eine Diskrimini,erung im Bildungswesen be
wirken;

b) d1e notwendigen Maßnahmen zu treffen, erforder
lichenfalls durch Gesetzgebung, damit bei der Zu
lassung von Schülern zu Bildungsanstalten keine
Diskriminierung stattfindet ;

c) in bezug auf Schulgebühren, auf die Gewährung
von Freiplätzen oder sonstigen Vergünstigungen für 
Schüler sowie etwa auf erforderliche Genehmigun
gen und Erleichterungen für Studien 'im Ausland
keine unterschiedliche Behandlung ihrer eigenen·
Staatsangehörigen durch die Behörden zuzulassen,
es sei denn auf Grund von Leistung oder Bedüftig-

. ke1it;

d) bei der Unterstützung, gleichviel welcher Art, die
den Bildungsanstalten von behördlicher Seit-e ge
währt wird, keine Bevorzugung oder Beschränkung
zuzulassen, die lediglich auf der ZugehöPigkeit der
Schüler zu einer besitimmten Personengruppe be
ruht;

e) ausländischen Staatsangehörigen, die in ihrem
Hoheitsgebiet ansässig sind, denselben Zugang zur
Bildung zu gewähren wie ihren eigenen Staatsange
hörigen.
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Artikel 4 
�· 

Die Vertragsstaaten dieser Konvention verpflichten Sich 
ferner, eine staatliche Politik festzulegen, weiter- zu
entwickeln und durchzuführen, die durch Methoden, 
die den gegebenen Umständen und nationalen Ge-

pflogenheiten angepaßt sind, darauf abzielt, gleiche 
Möglichkeiten und gleiche Behandlung im Bildungs
wesen zu fördern und insbesondere 
a) Schulpflicht und Schulgeldfreiheit für den Grund·

schulunterriicht einzuführen, die weiterführende Bil
dung in ihren unterschiedlichen Formen allgemein
bereitzustellen und allen zugänglich zu machen; die
Hochschulbildung auf der Grundlage der Gleichbe
rechtigung allen auf der Grundlage ihrer individu-

. ellen Fähigkeiten zugänghch zu machen; sicherzu
stellen, daß alle der. gesetzlich vorgeschriebenen
Schulpflicht nachkommen;

b) in alleri öffentlichen Bildungsanstalten gleicher
Stufe ein gleiches Unterrichtsniveau und gleichwer
tige Voraussetzungen für die Qualität der Bildung
sicherzustellen;

c) durch geeignete Methoden die Bildung derjenigen zu
fördern und zu vertiefen, die eine Grundschulbil
dung nicht gen=en oder nicht abgeschlossen haben,
und ihnen di-e MögMchkeit zu geben, sich auf der 
Grundlage ihrer individeullen Fähigkeiten W€iter
zubilden;

d) die ,<\usbildung ,;.um Lehrberuf ohne Diskriminie
rung zu gewährleisten.

Artikel 5 
(l) Die Vertragsstaaten dieser Konvention kommen
übert."in,
a) daß die Bildung darauf auszurichten ist, die

menschliche Persönlichkeit voll zu entfalten, die
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfrei
heiten zu stärken, Verständnis, Duldsamkeit und
J<'reundschaft zwtlschen allen Völkern, allen rassi-,
sehen oder religiösen GruP,pen zu pflegen und die
Tätigkeit der Vereinten Nationen zur Wahrung des
Friedens .;u fördern;

b) daß e.9 wesentli.ch ist, die Freiheit der Eltern und
gegebenenfalls des gesetzlichen Vormunds zu ach
ten, erstens für ihre Kinder andere als die behörd
lich unterhaltenen Bildungsanstalten zu wählen,
die aber den Mindestnormen ent&prechen

1 
die die

zuständigen Behörden festgelegt oder genehmigt
haben; und zweitens, daß es ebenso wesentlich ist,
ihre Freiheit zu achten, im Einklang mit dem ffü•
die Anwendung der innerstaatlichen Gesetzgebung
geltenden Verfahren die religiöse und sittliche Er
ziehung der Kinder nach ihrer eignen Überzeugung
sicherzus,tellen, und daß keine Person oder Per
sonengruppe gezwungen werden soll, religiöse Un
terweisung zu empfangen, die mit ihrer Überzeu
gung unvereinbar sind;

c) daß es wesentlich ist, den Angehörigen nationaler
Minderheiten das Recht zuzuerkennen, ihre eigene
Erziehungsarbeit zu leisten, hierbei Schulen zu un
terhalten und, abhängig von der innerstaatlichen
Politik in Erziehungsfragen ihre eigene Sprache zu
gebrauchen und zu lehren, jedoch vorausgesetzt,

i) daß dieses Recht nicht in einer Weise ausgeübt
werden darf, die die Angehörigen dieser Minder
heiten daran Mndert, die Kultur und Sprache der 
gesamten G�meinschaft zu verstehen und an ihren

Tätigkeiten teilzunehmen, oder in einer Weise die 
der staatlichen Souveränität Abbruch tut; 

ii) daß das· Bildungsniveau nicht niedriger sein darf
als das allgemeine Nive•au, das die zuständigen
Behörden Jestgelegt oder genehmigt haben; und

iii) daß kein Zwang zum Besuch dies.;r Schulen aus
geübt werden darf.

. ((2) Die Vertragss-taaten dieser Konvention verpflichten 
sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Anwendung der in Absatz 1 dieses Artikels darge
l€gten Grundsätze zu gewährleisten. 

Artikel 6 
Bei der Anwendung diieser Konvention V€rpflichten 
sich die Vertragsstaaten, alle von der Generalkonfe
renz der Organisation der Vereinigten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur künftig ange
nomrr.enen Empfehlungen zur Bestimmung von Mail
nahmen, di€ zu ecrgireifen sind gegen die verschiede
enen Formen de!! Diskriminierung im Bildungswesen, 
auf das sorgfältigs,tie zu beachten sowie gleiche Mög
lichkeiten und Gleichbehandlung zu gewährleisten. 

Artikel 7 
Die Vertragsstaaten dieser Konvention informieren in 
ihren periodischen Berichten, die sie der Generalkon
ferenz der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wiss-enschaft und Kultur zu einem von ihr 
bestimmten Zeitpunkt und in einer von ihr bestimm
ten Weise unterbreiten, über- <lie Rechts- und Verwal
tungsvorschriften, die sie beschlossen, und über· die 
sonstigen ·Maßnahmen, die siie getroffen haben, um 
diese Konvention durchzuführen; hierzu gehören auch 
Angaben über .ihre Maßnahmen zur Festigung und 
Weiterentwicklung der in Artikel 4 bezeichneten staat
lichen Politik und über die bei deren Durchführung 
erzielten Ergebnisse und aufgetretenen Hindernisse. 

Artikel 8 
Jede Streitigkeit zwischen zwe,i oder mehr Vertrags
staaten dieser Konvention über die A,uslegung oder 
Anwendung dieser Konvention, die nicht durch Ver
handlungen beigelegt wird, ist auf Antrag der Streit
parteien dem Internationalen Gerichtshof zur Entschei� 
dung vorzulegen, sofern kein anderes Verfahren zur 
Beilegung der Streitigkeiten gegeben ist. 

Artikel 9 
Vorbehalte zu dieser Konvention sind nicht zulässig. 

Artikel 10 
Diese Konvention bewi·rkt keine Minderung von Rech-
ten, die Personen oder Personengruppen auf Grund 
von Übereinkünften zwischen zwei oder mehr Staaten 
zustehen, soweit diese Rechte weder dem Wortlauf 
noch dem Geist dieser Konvention zuwiderlaufen. 

Artik€l 11 
Di.ese Konvention ist in englischer, französisch,er, rus
sischer und spanischer Sprache abgefaßt, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Artikel 12 
(1) Diese Konvention bedarf der Ratifikation oder der
Annahme durch die Mitgliederstaaten der Organisation
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der Vereinten Nationen für E:rziehung, Wissenschaft 
und Kultur gemäß ihrer entsprechenden verfassungs
rechtlichen Verfahren. 

(2) Die Ratifikations- oder Annahmeurkunden s,ind
beim Generaldirektor der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu
hinterlegen.

Artikel 13 

(1) Diese Konvention steht jedem Staat zum Beitritt
offen, der nicht Mdtg·lied der Organisation der Verein
ten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
ist und vom Exekutivrat d,iooer Organisation dazu auf
gefordert wird. 

(2) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Bei
trittsurkunde beim Generaldirektor der Organis:ation
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft
und Kultur.

Artikel 14 

Diese Konvention tritt drei Monate nach dem Zeit
punkt der Hinterlegung der dritten Ratifikations-, An
nahme- oder Beitrittsurkunde in Kraft, jedoch nur für ' 
die Staaten, die z.r oder vor diesem Zeitpunkt ihre 
Urkunde hinterlegt haben. Für jeden anderen Staat 
t11itt sie drei Monate nach Hinterlegung seiner eigenen 
Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde in 
Kraft. 

Artikel 15 

Die Vertragsstaaten dieser Konvention erkennen an, 
daß dies,e Konvention nicht nur auf ihr Mutterland, 
sondern auch auf alle Gebiete ohne Selbstregierung, 
Treuhand-, Kolonial-. und sonstige Gebiete anwendbar 
ist, deren internationale Beziehungen sie wahrneh
men; sie verpflichten sich, erforderlichenfalls die Re
g1ierungen oder sonstigen zuständigen Behörden dieser 
Gebiete bei oder vor der Ratifikation, der Annahme oder 
dem Beitritt zu konsultieren, um die Anwendung die
s,er Konvention auf diese Gebiete sicherzustellen; sie 
werden dem Generaldirektor der Organisation der Ver
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kul
tur die Gebiete notifizieren, auf welche die Konvention 
demgemäß .Anwendung findet; die. Notifikation wird 
drei Monate nach ihrem Eingang wirksam. 

Artikel 16 

(1) Jeder Vertragsstaat dieser Konvention kann diese
Konvention für s-ich oder für jedes· Gebiet kündigen,
dessen international,e Beziiehungen er wahrnimmt.

(2) Die Kündigung wird durch -eine beim GE!neral
direktor der Organis:ation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu hinterlegende
schriftliche Urkun_de not:ifiziert.

(3) Di,e Kündigung wird zwölf Monate nach fängang 
der Kündigungsurkunde wirksam.

Artikel 17 

Der Generaldirektor der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erzi,ehung, Wiss,enschaft und Kultur un
terrichtet die Mi.tglieds.staaten der Organisation, die in 
Artikel 13 beze1ichneten Nichtmitgliedsstaaten sowlie die 
Vereinten Nationen über di,e Hinterlegung aller in den 
Artikeln 12 und 13 vorg,es,ehenen Ratifikations-, An
nahme- und Be1itrittsurkunden sowie über die in den 
Artikeln 15 und 16 vorg,esehenen Notifikationen und 
Kündigungen. 

Artikel 18 
... 

(1) Dies,e Konvention kann von der Generalkonferenz
de1· Organisation der Vereinten Nationen für Erzie
hung, Wis,senschaft und Kultur geändert werden. Der
geändert,e Wortlaut :ist jedoch nur für diejenigen Staa
ten verbindlich, die Vertragsparteien der geänderten
Konvention werden.

(2) Nimmt die Generalkonferenz eine neue Konvention 
zur vollständigen oder teilweisen Änderung dieser
Konvention an, so steht vom Inkrafttreten der geän
derten neuen Konvention an die vorliegende Konven
tion nicht mehr zur Ratifikation, zur Annahme oder 
zum Beitritt offen, es s.e1i denn, daß die neue Konven
tion etwas ander,es bestimmt. 

Artikel 19 

Gemäß Artikel 102 de.r Charta der Vereinten Nationen 
wird diese Konvention auf Antrag des Generaldirek
tors der Organisat,ion der Vereinten Nationen für Er
ziehung, Wissenschaft und Kultur beim Sekretariat der 
Vereinten Nationen registriert. 

AUSGEFERTIGT zu Paris am 15. Dezember 1960 in 
zwei Orginalen, di,e · die Unterschriften des Präsidenten 
der Elften Tagung der G.eneralkonferenz und des Ge
neraldirektors der Organisation der Vereinten Natio
nen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur tragen 
und im Archiv der Organisation der Vereinten Natio
nen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur hinterlegt 
werden; allen in den Artikeln 12 und 13 bezeichneten 
Staaten sowie den Verelinten Nationen werden be
glaubigte .Abschriften übermittelt. 

Der vorstehende Text ist der verbindliche Wortlaut der 
Konvention, die von der Generalkonferenz der Organi
sation der Vereinten Nationen für Erziiehung, Wissen
schaft und Kultur auf 1ihrer in Paris abgehaltenen und 
am 15. ti'ezernber 1960 beendeten Elften Tagung ord
nungsgemäß angenommen wurde. 

ZU URKUND DESSEN haben wir heute, am 15. De
zember 1960, unsere Unterschrift hierunter gesetzt. 

ner Präsident der Generalkonferenz 

Akale-Work Abte-Wold 
Der Gene,raldirektor 

Vittorino Veronese 
Beglaubigte Kopie 
Paris, 

Der J.iechtsberater 

der Organisation der Vereinten 

Nationen für Erziehung, Wissen

schaft und Kultur 

C. Personalnachrichten

In dep Vorbereitungsdienst der Kirche übernommen 
wurden nach bestandener 1. Theologischer Prüfung ab 
1. September 1973:
Rudolf Dibbern

- geb. am 23.10.1948 in Völpke

Christoph Ehricht 
geb. am 20. 02. 1950 in Erfurt 

Jngelore Ehricht, geb. Seidel 
- geb. am 31. 08. 1949 in Stralsund

Max Gnoyke 
- g·eb. am 13. 08. 1944 in Bodenwinkel
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Henry Lohse 
geb. am 1. 06. 1949 in Chemnitz 

Herbert Nagorsnik 
- geb. am 18. 09. 1943 in Putz.ig

Friedemann Preuß 
- geb. am 4. 08. 1949 in Greifswald

ab 1. ·oktober 1973: 

Wolf Beckmann 
- geb. am 16. 5. 1949 in Rostock

WulI Gaster 
- geb. am 16. 05. 1948 in Benz/Usedom

Hella Jäger 
geb. am 12. 11. 1949 in Meißen 

Monika Wendt, g,eb. Pollesch 
- geb. am 7. 09. 1946 in Preetzen

ab 15. Oktober 1973: 

Gotthard Griesbach 
- geb. am 22. 6. 1940 in Kolberg

ab 1. November 1973: 

Jürgen Eggert 
- geb. am 5. 04. 1942 in Memel

nach bestandener 1. Predigerprüfung ab 1. September

1973: 

Karl v. Schöning 
- geb. am 11. 03. 1942 in Muscherin

Die Prüfung als Gemeindediakonin haben vor dem 
katechetischen Prüfungs,aint beim Ev. Konsistorium am 
20. März 1974 bestanden:
Die Schülerinnen des Seminars für Ki:rchlichen Dienst
Gabriele Bindemann, geb. 27.· 12. 1953 in Rostock 
Christine Neumann, geb. am 29. 12. 1949 in Ivenack 
Rosemariie Oehlke, geb. am 14. 7. 1951 in Minzow 
Die Prüfung als Kinderdiakonin haben vor dem kate
chetischen Prüfungsamt am 20. März 1974 bestanden: 
Die Schülerinnen des Seminars für Kirchlichen Dienst 
Margit Bauer, geb. am 21. 1. 1953 in Alt-Vorwerk 
Kar�n v. Grunewaldt, geb. am 13. 6. 1953 in Greifs
wald 
Sibylle Lemke, geb. am 20. 1. 1954 in Schwerin 
Rita Müller, geb. am 18. 1. 1954 in Friedland 
Elisabeth Pabst, geb. am 14. 4. 1953 in Gotha 
Die Prüfung als Kinderhelferin

Annelise Schur, geb. am 17. 7. 1953 in Lippstadt. 
Berufen: 

Pfarrer Hans-Jörg Krug aus Iden. Kirchenkreis Oster
burg, zum Pfarrer der Pfarrstelle Neuenkirchen, Kir
chenkreis Greifswald-Land, mit Wirkung vom 1. De
zember 1973, eingeführt 13. Januar 1974. 
Pastor Dietmar Prophet aus Reinkenhagen, Kirchen
kreis Grimmen, zum Pfarrer der Pfarrste.Ue Reinken
hagen, Kreis Grimmen, mit Wirkung vom 1. 12. 1973 
ab, eingeführt am 20. 1. 1974. 

Verliehen: 

Dem Kirchenmusiker Siegfried Helterhoff , Anklam, 
ist die Dienstbezeichung „Kantor" verliehen worden. 

D. Freie Stellen

Die Pfarrstelle Altenhagen, Kirchenkreis Altentreptow,
wird zum 1. September .1974 frei und ist sofort wie- , 
der zu besetzen. Zum Pfarrsprengel gehören 3 Pred�gt
stätten mit insgesamt ca. 1100 Seelen. 
Geräumige Dienstwohnung mit Hausgarten und Gara-• 
ge steht zur Verfügung. 

Nächste Bahnst.ation Gültz (8 km)) oder Altentreptow 
(12 km). AutobusveTbindung nach Altentreptow (5 mal 
wochentags) und Demmin (4 mal wochentags). 
Grundschule mit Klass-en 1-3 am Ort. Nächste poly
technische Oberschule (10 Klassen) in Tützpatz (5 km). 
Erweite,rt,e Oberschule in Altentreptow (12 km). 
Bewerbungen stlnd -an den Gemeindekirchenrat in Al
tenhagen über das Evangelische Kon_!!,istiorium Greifs
wald, Bahnhofstraße 35/36 zu richten. 
Die Pfarstelle Krummin, Kirchenkreis Usedom (Ki.r-: 
chEngemeinde Krummin und Tochtergeme,inde Karls
hagen) wird voraussichtlich · zum 1. September 1974 
freri und ist sofort wiederzubesetzen. 
Pfarrhaus in Trassenheide mit 3 Zimmern, Küche, Bad 
und Zentralheizung. EOS in Wolgast. 
BE:werbungen sind an das Evangelische Konsistorium 
Gr,eifswald, Bahnhofstraße 35/36, zu richten. 

Ab 1. April 1973 dst die kombinierte Stelle als Organi

stin und Katechetin in Sagard auf Rügen fretl. 
Dienstwohnung mit Garten ist vorhanden. · POS am 
Ort, Bahnstation an der Strecke Stralsund-Saßnitz. 
Ge€ignet für ,ein Ehepaar (Familie) bei Wahrneh-'
mung der Kreis1jugendwarts1arbeit im Kirchenkreis Ber
gen. 
-Bewerbungen sind an den Gemefndekirchenrat Sar
gard bzw. Kreiskirchenrat Bergen zu richten.

E. Weitere Hinweise

Nr. 7) ,,Die gute Nachricht" 

Seit Februar 1973 wird die neue Übersetzung des Neu
en Testamentes „Die gute Nachricht" an den Buch
handel ausgeliefert. Es handelt sich bei dieser Über
setzung um die erst� ökumenische Übertragung des 
Neuen Testamentes in heutig:es Deutsch. Sie wird ge
meinsam von allen evangelischen und katholischen Bi
belwerken im deutschsprachigen Raum herausgegeben. 
Die Kirchenleitung empfiehlt sie zum persönlichen Ge
bauch und zur Erprobung in den Gemeinden. Sie bit
tet darum, die Erfahrungen, die bei dieser Erprobung 
gewonnen werden, in etwa einem Jahr dem Konsisto
rium mitzuteilen, damit diese Erfahrungen dann aus
gew:ertet werden können. 

Nr. 8) Hochschullehrgang der Luther-Al{ademie in 

Buckow/Märk. Schweiz 

Die Luther-Akademie Sonderhausen hat uns mitge
teilt, daß die nächste Tagung in der Zeit vom 22.-27. 
August 1974 in Buckow/Märk. Schweiz stattfindet. 

Das Pro&ramm wird später veröffentlicht. 
LV. 

Dr. Plath 

Nr. 9) Ansichtspostkarten 

Der WARTBURG VERLAG Max Keßler, 69 Jena, 
Schließfach 56, hat auch für 1974 wieder die Möglich
keit, für Kirchgemeinden und kirchliche Einrichtungen 
Ansdchtspostkarten herstellen zu lass:en. Mirrdestauf
lage je Motiv 1000 oder 2000 Stück, Weltpostkartenfor
mat, Vollbild oder mit weißem Rand, Text auf Rück
seite, Verkaufspreis 0,20 M. An den Verlag sdnd -ein 
Fotoabzug und das Fotonegativ von 6 X 6 cm einzu
reichen; bei Neubestellung be·reits gelieferter Karten 
genügt eine Musterkarte. 
Wegen der J'ahresplanug möchten die Bestellungen 
baldmöglichst aufgegeben werden. 
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F. Mitteilungen für den Kirchlichen Dienst
Nr. 10) Botschaft der Präsidenten des Ökumenischen

Rates der Kirchen zu Pfingsten 197<1 

Im Galaterbrief schreibt Paulus von jenen, die vom 
Geiist regiert werden und im Geist wandeln. Er nennt 
die Früchte des Geistes, die das Wesen unseres Herrn 
ausmachen. Die Berührung mit dem Geist durch die 
Gemeinschaft der Kirche kann als „lebi,msspendend" 
bezeichnet werden. 

„Wenn wir im Geist leben, so lasset uns auch im 
Geist wandeln. Lasset uns nicht eitler Ehre gei
zig sein, einander nicht reizen, einander nicht 
neiden." 

(Gal. 5, 25-26) 

Paulus schrieb an die Gemeinden Galatiens. Seine Bot
schaft war ndcht nur an jeden eim,elnen Christen, 
sondern auch an die christlichen Gemeinden gerichtet. 
Er spricht christliche Glaubensgemeinschaften an. 

Eine der Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rates der 
Kirchen benutzt in ihrer Pfingstliturgie das folgende 
priesterliche Gebet: 

,,Als . ich herabfuhr, die Sprachen zu verwirnen, 
schied die Völker der H&hste; als er des Feuers 
Zungen verteilte, berief er alle zur Einheit: Ein
stimmig verherrlichen wir den allheibigen Geist." 

Der Ökumenische Rat der Kirchen sucht diesem Ruf 
zur Einheit zu folgen. Mit der Hilfe des Heiligen 
Geistes könnten wir auf dem Weg zur Einhedt vor
anschreiten; christliche Glaubensgemeinschaften, die 
sich f:uüher isoliert hatten und einander manchmal 
mißtrauisch und feind1'ich g,egenüberstanden, sind sich 
heute sehr viel näher gekommen. 

Im Neuen Testament wird der Geist dargestellt als 
eine Gabe Gottes, von der Licht, F1euer, Freiheit und 
Gemeinschaft ausgehen. Der Geist ermöglicht uns ein 
tieferes Verständnis der Wahrheit. Der Geist verleiht 
dem· Menschen visionäre Kraft, er läßt ihn Träume 
träumen - durch beides aber trägt er zur Verherr
lichung Chrusti bei. Der Gedst gibt uns die Kraft und 
die Stärke zu einem Leben des Gottesdienstes, des 
Zeugnisses und des Dienens in der Gemeinschaft. 

Wir, die wir hier im Namen des Ökumenischen Rates 
der Kirchen zu Ihnen sprechen, sind Bürger ver
schiedener Länder und Christen verschiedener Tra
ditionen. Wir möchten S.ie bitten, gemeinsam mit uns 
an diesem Pfingstfest den Heiligen Geist zu verherrli
chen und mit uns für die Einheit der Christen und 
die Erneuerung der ganzen Kirche zu beten, damit 
diese ihren Dienst an der Welt immer besser und 
wirksamer versehen kann. 

Die Präsidenten des ökumenischen Rates der Kirchen: 
Ehrenpräsident: 

Pastor Dr. W.A. Viisseer't Hooft, Genf,Schweiz . 
Dr. Kiyoko T. Cho, Tokio, Japan; 

Patriarch German von Serbien, Belgrad, Jugoslawien; 
Bischof Hanns Lilje, Hannover, BRD; 

Pastor Dr. Ernest A. Payne, Pitsford, England; 

Pastor Dr. John C. Smith, New York, USA; 
Bischof A. H. Zulu, Eshowe, Südafrika. 

übersetzt aus dem Englischen 
Sprachendienst des OeRK 

Nr.11) Aufruf des Gustav-Adolf-Werkes 
zum Allgemeinen Liebeswerk 197� 
für den Schriftendienst 

Alle Gemeinden unserer evangelischen Landeskirche 
in der DDR werden Jahr für Jahr vom Gustav-Adolf
Werk gebeten, sich an einer besonderen Aufgabe zu be
teiligen, die als ;,Allgemeines Liebeswerk" dazu dient, 
kirchliches Leben zu erhalten und zu fördern. 

In diesem Jahr ist das Allgemeine Liebeswerk für den 
so notwendigen Diaspora-Schriftendienst bestimmt, den 
das Gustav-Adol.f-Werk seit vielen Jahren tut und an 
den s,tändig neue Anforderungen gestellt werden. Der 
Versand von christlichem Schriftentum an Brüder und 
Schwestern in der Zerstreuung hat in den letzten Jah
ren einen großen Umfang angenommen. Alle,in um die 
Jahreswende wurden 5000 Losungsbücher verschickt, 
um auch den Fernsten die Möglichkeit zu geben, mit 
uns am gleichen Tage das gleiche Losungswort zu lesen. 
Dies ist der Wunsch vieler" Christen die in der Zer
streuung leben. ,Jährlich werden größere Summen 'be
nötigt, um alle Wünsche, die das Gustav-Adolf-Werk 
erreichen, erfüllen zu können. 

Vor allem werden - neben den Losungen und Kalen
dern - Bibeln, Gesangsbücher, Andachtsbücher und 
Handreichungen für den kirchlichen Dienst benötigt, 
aber auch theologische Literatur für die Ausbildung 
der Pfarrer und Noten für Kirchenmusiker und Kir
chenchöre. 

In einem Antwortbrief, der das Gustav-Adolf-Werk 
aus der Feme von einem Chrristen in der Zerstreuung 
erreichte, steht der Satz: ,,Nach langem Warten und 
sehnsuchtsvollen Ausblicken jedesmal wenn der Post
bote kommt, ließ es Gott mir heute zuteil werden, 
Euer mir so wertes Geschenk in Empfang zu nehmen: 
Das .Losung�büchlcin". So wartet mancher Christ in 
der Diaspora sehnsuchtsvoll auf di:e Erfüllung seiner 
Wünsche. Dieses Warten unserer Glaubensbrüder und 
-schwestern soll nicht vergeblich sein. Deshalb bitten
wir alle Gemeinden der evangelischen Landeskirchen
in der DDR und alle ihre Glieder gani herzlich darum,
sich mit einer Gabe an de:n:i Allgemeinen Liebeswerk
1974 zu beteiligen.

Möge diese Beteiligung unt,er jenem Apostelwort ge
schehen, das seit mehr als vierzehn Jahrzenten über 
aller Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes steht und das 
wie in der Übersetzung aus der „Guten Nachricht'' 
nennen: 

,,Solange wir also noch Zeit haben, wollen wit• 
allen Menschen Liebe erweisen, besonders denen, 
die mit uns durch den Glauben verbunden sind." 

Galater 6,10 

Di.e Spenden und Kollektenerträge bittet das Gustav
Adolf-Werk möglichst auf das Postscheckkonto Leip
zig, 3830•, oder auf das Konto Nr. 5602-37-406 bei der 
Stadtsparkass.e Leipz.ig (GustaV-Adolf-Werk in der 
DDR) mit dem Vermerk„ Allgemeines Liebeswerk" 
(Codierungszahl 249-31303) zu überweisen. Die Kollek
t€nbeträge können auc-h mit der Zweckangabe an das 
zuständige Rentamt ode,r an die Hauptgruppe Greifs
wald des Gustav-Adolf-Werkes ((Sp Grimmen 
1032-35-990) überwiesen werden. 

Nr. 12) ... jeder in seiner eigenen Sprache 

- Fortsetzung der Nr. 6 aus Amtsblatt 2-3/7:3
W,ir mögen dies bedauern oder begrüßen, aber hierin 
liegt zweifellos die Grenze dieser Übersetzung heute, 
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Dieser Umstand erforde,rt die Erstellung einer Über" 
setz:ung der Bibel in die „Koine 72 des deutschen 
Sprachraums." Daß seit längerer Zeit in dieser Richtung 
gearbEcitet wird, zeigen Üb€rsetzungen wie die von 
Ludwig Albrecht (1919) und Friedrich Pfäfflin (1939), 
die das Neue Testament ,,in die Sprache de!!" Gegen
wart" bzw. ,,in der Sprache von heute" übersetzt ha
ben. 

In diesem großen Zusammenhang der Erstellung einer 
Bibelübersetzung in de[· jweils gegenwärtigen .Ge
brauchssprache ist jene Üb€rsetzung de� Neuen Testa
ments zu sehen, die Ende dieses Jahres unter der Be
zeichnung „Die gute Nachricht - Das Neue Testament 
in heutigem Deutsch" auch in der DDR erscheinen 
wird. Sie ist die erste vollständige ökumenische Über
setzung des Neuen Testaments und wird von den 
evangelischen wie katholischen Bibelwerken bzw. Bi
belanstalten in der DDR, in der BRD, der Schweiz 
und Österreichs herausgegeben. Zwei sprachliche Vor
züge scheinen mir . diese Übersetzung in besonderer 
Weise auszuzeichnen: 

a) Sie ist methodisch nach den Prinzipien der dyna- ·
misehen Gleichwertigkeit gearbeitet. International
anerkannte Einsichten in Wesen und Methode des
Übersetzens sind iin diese Übersetzung eingeflossen.
Gewiß will und kann eine solche methodische
Grundlegung nicht der Sprachbegabung einzelner
Übersetzer entraten, wohl aber stellt sie die Üb€ir
setzung auf eine wesentlich breitere und tragfähi
gere sprachwissenschaftliche Basis, als es, die bloße
Begabung des Übersetzers vermag.

b} Die Sprache der „Guten Nachricht·' ist die gegen
wärtige deutsche Gebrauchssprache (common lan
guage). E;ine Anleihe beim Jargon wurde grund
sätzlich. vermieden, ebenfalls die Annäherung an
kirchliche Fachsprache. Als grundlegend für diese
Sprachregelung darf die Tatsache angesehen wer
den, daß bereits die neutestamentlichen Schriften
in der Koine, de,r Gebrauchssprache der Spätantlke,
abgefaßt sind. Indem auf literarische Sprache be
wußt verzichtet wird, soll einer möglichst brniten
Öffentlichkeit die Botschaft der Bibel sprachlich zu
gänglich gemacht werden. Dieses Ziel der Über
setzer und ihrer Auftraggeber ist nicht nur biblisch
b€gründet, es entspricht nicht nur _den Erfordernis
sen des missionarischen Di,enstes der Kirche, son�
dern es hat auch die Erkenntnisse heutiger Sprach
wi'ssenschaft auf seiner Seite.

Ein Beispiel soll verdeutlichen, wie eine Üb€rsetzung 
der vollinhaltlichen Information des Empfängers die
nen soll: In Röm. 12, 20 verwendet Paulus ein semiti
sches Sprachidiom: ,,feurige Kohlen auf jemandes 
Haupt sammeln" (Sp. 25, 21 f.; vgl. auch Ps,. 140, 11). 
Es kann hier nicht erörtert werden, ob die Christenge
meinde in Rom die tatsächliche Aussage dieser Wen
dung noch verstehen konnte oder nicht. Daß sie dem 
deutschen Leser der Gegenwart völlig unverständ
lich sein muß oder bes,tenfalls die Vorstellung antiker 
Foltermethoden hervorruft, dürfte tlnbestritten sein. 
Eine wörtliche Übersetzung muß an dieser Stelle not
wendigerweise den Leser falsch informieren, weil diese 
Sprachwendung aus einem alten und fremden Kul
turkreis in die Sprache unseres heutigen Kulturkreises 
übersetzt we1·den muß, aber nicht nur umgesetzt wer
den darf. Die meisten Übersetzungen scheinen dieses 
Problems noch nicht einmal ansichtig geworden zu sein. 
L. Albrecht üb€rsetzt wörtlich, fügt indes in einer

Fußnote folgende Erklärung bei: ,,Deine Liebes.gaben 
werden dednem Feinde auf der Seele brennen; er 
wird sich seines Hass,es schämen und sich mit dir ver
söhnen.'' Auch U. Wilkens kommentiert, wenn auch 
seine Erklärung sachlich in eine andere Richtung zielt. 
Seirner Gewohnheit entsprechend fügt .J. Zink der 
wörtlichen Übersetzung eine Erklärung innerhalb des 
Textzusammenhanges an. Eine Übersetzung, die der 
vollinhaltlichen Information des Empfängers dienen 
will, wird den Inhalt der Botschaft dieses Verses im· 
Textzusammenhang unter Verzicht einer zunächst 
wörtlichen Umsetzung zur Sprache bringen müssen. 
In der „Guten Nachricht" lautet Röm. 12, 20b: ,,Da
mit wirst du ihn beschämen", s1att: ,,dann wirst du 
feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln". Es könnte 
gefragt werden, ob in einer Fußnote dem Leser die 
wörtliche Übersetzung mitgeteilt werden soll oder nicht. 
Entschc:1idend bleibt jedoch, daß der Leser innerhalb 
des Textes sofort und vollgültig übeT das informiert 
wird, was der Text sagen will. 

Im Hinblick auf die sachlich richtige Wiedergabe von 
Röm 12, 20 In der „Guten Nachricht" verweise ich auf 
0. Michael, der Brief an die RömeT, 1955, z. St. und auf
die dort genannte Literatur.

Die Tatsache, daß jene Übersetzung ihre spezifischen 
Grenzen hat, läßt die grundsätzliche Frage auftauchen, 
ob vom sprachwissensch:aftlichen Standpunkt aus die 
Erklärung einer einzigen Übersetzung der Bibel zum 
kirchenamtlichen Text noch zu halten ist. Selbstver
ständlich bedarf es auch hier einer ordnenden Hand, 
und jeder kennt nur allzugut die gegenwärtige Unord
nung im Raum der Kirche, was den Gebrauch der Bi
belübersetzungen im Gottesjienst usw. anbelangt. Je-· 
doch muß das Problem gesehen werden, daß auch 
Übersetzungen die: Struktur der Pluralität an sich tra
gen. Als Fernziel könnte ich mir ein Lektionar denken, 
das jede Lesung ,in zweifacher Übersetzung bietet, so-
wohl in der revidierten Lutherübersetzung als auch 
nach dem Wortlaut der „Guten Nachricht". Dadurch 
wäre nicht nur wesentlichen sprachwissenschaftlichen 
Einsichten Rechnung getragen. Jeder Pfarrer bzw. 
Lektor würde dadurch auch genötigt, zu entscheiden, 
für '\,Ve!ch.e Übersetzung im Gottesdienst er sich je
weils entschließt. Die Frage des ,,Stilbruchs" , dürfte 
dabei von sekundärer Bedeutung sein, da uns�r Le
ben nirgend „Stilreinheit" aufweist. 

2. Eine Uberseitzung soll die Information des Orginal

textes inhaltlich gleichwertig wiedergeben. Das erfor�

ct.ert nicht selten die Veränderung der grammatischen

Form des Textes de,r Ausg·angssprache.

„Wenn {vir gleich gewöhnt s-ind, von den Lauten zu 
den Wörtern und von diesen zur Rede üb€rzugehen, so 
ist im Gange der Natur die Rede das Erste und das 
Bestimmende. In der Wirklichkeit wird die Rede nicht 
aus ihr vorangegangenen Wörtern zusammengesetzt, 
sondern die Wörter gehen umgekehrt aus dem Ganzen 
der Rede hervor." Dies Einsicht hatte bereits Karl 
Wilheim von Humboldt (1767-1835) in seiner Schrift 
,,Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprach
baues" zum Ausdruck gebracht. Aber erst in jüngerer 
Zeit beginnt sich diese Erkenntnis im Raume der 
Sprachwissenschaften durchzusetzn. Während noch der 
klassische Philologe Friedrich Blaß seine „Grammatik 
des neutestamentl. Griechisch" (1. Auflage 1896, 7. Auf
lage 1943) noch mit der Lautlehre beginnt und über 
die Wortlehre zur Sachlehre (Syntax) führt, darin dem 
Vorbild analytischer Sprachauffassung folgend, beginnt 
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im Gegensatz dazu der Germanist Walter Jung seine 
,,Grammatik der deutschen Sprache" (4. Auflage Leip
zig 1971) mit der Lehre vom Satzbau, um über die Wort
lehre zur Lautbildung zu gelangen. Für ihn ist die 
Sprache, darin Humboldt folgend, in erster Linie syn
thetisches Geschehen. Alle inhaltlichen, grammatischen 
und lautli.chen .Äußerungen bilden ein zusammenhän-

. gendes Ganzes, den Satz. Jung betont, daß die einzelnen 
Wörter ihre eigentliche Bdeutung erst im Satz erhal
ten, und daß wiederum der Satz eine Sinneinheit 
innerhalb eines größeren Gedankenzusammenhanges 
(Satzverflechtung) sei. 

Für den Übersetzer sind diese Erkenntnisse insofern 
von Bedeutung, weil sie ihn dazu nötigen, stets die 
Aussage eines ganzen Satzes, nicht selten die eines 
Sinnabschnitts im Auge zu behalten und nicht lediglich 
vom einzelnen Wort auszugehen. Nicht so sehr das 
Einzelwort; sondern der Satz bzw. der Sinnzusammen
hang sind Träger der Information .Darum kann sich 
bei der Übersetzung evtL eine Umstellung einzelner 
Sätze oder gar Verse notwendig machen, wenn .. dadurch 
das Verständnis des sachlichen oder logischen Ablaufs 
eines Ergebnisses gefördert wird. So schildert Paulus 
in einer relaiv umständlichen griechischen Satzkon
struktion, wie Gott ihn zu seinem Apostel gemacht 
habe. Paulus macht es seinen Lesern an dieser Stelle 
(Gal. 1, 15 f.) insofern nicht leicht, als er mitten in der 
Schilderung seines Lebensweges plötzlich zurückblen
det und von seiner vorgeburtlichen Erwählung durch 
Gott berichtet. Eine deutsche Übersetzung, die die 
griechische Partdzipalkonstruktion .in Relativsätze auf
lösen muß und die Satzfolge korrekt einhält, muß 
notwendigerweise noch schwerer verständlich sein als 
der Orginaltext. Die Übersetzer. der „Guten Nachricht" 
haben dieser Satzverfle.chtung folgende neue, übersieht
fache und sofort verständl1che Form gegeben: ,,Aber 
dann hat Gott mir seinen auferstandenen Sohn ge
zeigt, damit ich ihn überall unter den Völkern be
kanntmache. Dazu hatte er mich schon vor meiner Ge
burt bestimmt, und so berief er mich in seiner Güte 
zu seinem Dienst."- Eine Übersetzung, die sich diese 
sprachwissenschaftlichen Eins,ichten zu eigen macht, 
wird besonders auf veTbale Aussagen achten, denn 
,,der Satz ist eine durch das Verb gestaltete gramma
tisch gegliederte Einheit" (W. Jung, a. a. 0., § 6). Dem 
Übersetzer kommt in diesem Zusamenhang auch die 
Erkenntn,is der Semantik, der Wissenschaft von der 
Bedeutung bzw. Leistung der Wörter im Satzgefüge, 
entgegen, daß nämlich der Aussagegehalt eines Wor
tes nicht unbedingt mit seiner grammatischen Form 
etwe.s zu tun haben muß. In grammatisch·er Hinsicht 
sprechen wir von den vielfältigen Wortklassen wie 
Hauptwörtern Zeitwörtern Eigenschafts,wörtern usw. 
,,Baum" und ',,Gnade" sind grammatisch gesehen je
weils Hauptwörter. Während „Baum" Jedoch einen 
Gegenstand bezeichnet, den ich mit meinen Sinnes
organ wahrnehmen kann, meint das Wort „Gnade" et-· 
was, was Gott bzw. Menschen tun. Unsere Sprache hat 
die verständniserschwerende Eigenschaft, Aussagen so 
umzuformen, daß aus Zeitwörtern Hauptwörter wer
den. Die Semantik bemüht sich dagegen, die Wörter 
nicht nach ihrer grammatischen Form, sondern nach 
ihrer Bedeutung und Leistung •im Satzgefüge zu grup
pieren. In der Wendung „der Wille Gottes" (1. Thess. 
4,3) bezeichnet das Hauptwort „Wille" ein Ereignis, das 
Hauptwort „Gott" einen Gegenstand. Die Elementar
form dies-er Aussage muß demzufolge lauten: ,,Gott 
will." Dementsprechend wird sie auch von den Über
setzern der „Guten Nachricht" �n dieser Stelle wie-

dergegeben. - Aber nicht nur sprachwissenschaft
liche Einsichten, sondern auch sachliche Gründe können 
den Übersetzer dazu nötigen, die grammatische Form · 
d�?S Orginaltextes in der Übersetzung zu verändern, 
um die Information gleichwertig wiedergeben zu kön
nen. Nahezu alle traditionellen Übersetzungen, sogar 
J. Zink, bringen~ Joh. 1, 1-2 etwa in folgendem Wort
laut: ,.Im Anfang war das Wort, und das Wort war 
bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war im An� 
fang bei Gott." Der Übersetzer steht vor der Frage, 
wie er das griechü,che Wort „logos" wiederzugeben 
gedenkt. U. Wilckens hat sicherlich recht, wenn er in 
seinem Kommentar zum Tetx schreibt: ,,Der Sinn des 
�iechiischen Wortes „logos" Vers 1 und Vers 14 ist mit 
keinem deutschen Wort in seinem Vollsinn wiederzu
geben." Dennoch bleibt dem Übersetzer die Aufgabe, 
diesem Vollsinn möglichst nahe zu kommen, damit 
seine Übersetzung die vom Verfasser beabs.ichtigte Re
aktion auch beim heutigen Leser bzw. Hörer heTvor
ruft. Nun dürfte es unbeschritten sein, daß das Wort 
,,logos" im Zusammenhang des Prologs zum Johannes
evangelium eine Person meint. Der spätantike Mensch 
verband mit diesem Wort ja 'hicht nur di.e Vorstel
lung „Vokabel", sondern auch „Sprache, Rede, Unter
richt, Vernunft, ja sogar die Bezeichnung einer gött
lichen Person". Der deutsche Leser der Gegenwart 
vermag diese Bedeutungsfülle mit der Wendung „das 
Wort" schlechterdings, nicht zu· verbinden. Insbeson 
eiere vermag er die Bezeichnung einer göttlichen Per
son mit der Wendung „das Wort" nicht nachzuvoll
ziehen. Elne Übersetzung von Joh. 1,1-'2, die der 
grammatischen Form des Orginaltextes zu entsprechen 
versucht, muß darum notwendigerweise dem Leser 
bzw. Hörer gerade das Entscheidene der Information 
dieser Verse schuldig bleiben. ,,Die gute Nachricht" 
versucht, mit folgender Übersetzung dem Aussagege
halt des Orginaltextes möglichst nahe zu kommen, 
vermag dies jedoch nur durch eine nicht unerhebliche· 
Veränderung der ursprünglichen grammatischen Form: 
„Am Anfang, bevor die Welt geschaffen wurde, war 
schon der, der 'Das Wort' heißt. Er war bei Gott und 
in alLem Gott gleich. Von Anfang an war er bei Gott." 
Sowohl der Höhrer als auch der Leser dieser Über
setzung wird eindeubig darüber informiert, daß mit der 
Bezeichnung „Das Wort" e•ine göttliche Person ge
meint ist, ohne daß eine sachliche Veränderung der 
Textausgabe erfolgt wäre, was selbstverständlich nicht 
Aufgabe des Übersetzers sein kann und darf. Es dürfte 
deutlich g,eworden sein, da1l· gerade dieses neue Ver
ständnis von Übersetzen mehr grammatisches Nach
denken und Erfassen der Botschaft erfordert als die 
formal wörtliche Übersetzung. Hier wird nicht nur der 
•rext, .sondern auch der Empfänger ernst genommen. 

3. Eine Ubersetzung sollte die Möglichkeiten und

Grenzen der Al:ISsagefähigkeit der Ausgangs- und

Empfängersprache berücksichtigen.

Nicht nur eine Übersetzung, sondern auch eine Sprache 
ist ein menschli.ches Werk, und somit e.in We,rk mit 
grundsätz�ich begrenzten Möglichkeiten. Es gibt keine 
,.heilige" Sprache (ausgenommen das Zungenreden), 
welche in der Lage wäre, die Sache Gottes adäquater 
zu artikulieren als. .,profane" Sprachen dies vermö
gen. Auch die Ursprachen der Bibel - Hebräisch und 
Griechisch - machen hierbei keine Ausnahme, selbst 
wenn Luther sie in seiner Schrift „An die Ratsherren 
aller.Städte deutschen Landes, daß sie christliche Schu
len aufrichten und halten sollen" (1525) als „heilige 
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Spi-achen" bezeichnet ha:t. Die Schreiber der bibli
schen Bücher kamen grundsätzlich mit dem Wort
schatz aus, den ihre Sprache zur Verfügung stellte. Sie 
bedurften keiner besond€'ren kiirchlichen 'Vokabulatur. 
Auch arbeiteten sie mit der gleichen Grammatik und 
Syntax, die auf außerbiblische Texte der gleichen Spra
chen Anwendung fanden. Allein die E;rforschung der 
Qumran-Texte beweist dies eindeutig. fäne Grenze, 
die für alle Sprachen grundsätzlich gilt, besteht darin, 
daß die Zahl der zur Verfügung stehenden Wörter bei 
weitem nicht ausreicht; um für jede neue Bedeutung 
einen neuen Begr,iff bereit zu stellen. So muß oft ein 
und dasselbe Wort mehrere Bedeutungsvarianten aus 
ein und demselben Sachgebiet umfassen. Wir bemerk
ten bereits, daß „logos" sowohl Vokabel als auch Rede, 
aber auch Sprache bedeuten kann. Ein und derselbe 
Begriff muß s.ogar nicht selten für Bedeutungen stehen, 
d.ie sehr unterschiedli.chen Bereichen angehören: Das
deutsche Wort „Horn" meint sowohl einen Körperteil be
stimmter Tierarten, aber auch die leblose Substanz
dt:r Epidermis. Es bezeichnet ebenso ein Blasinstrument
wie eine Gebäckart. Darüber hinaus wird dass·elbe
Wort -in-mannigfacher Weise übertragen gebraucht,
wie das Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch
„Wörter und Wendungen", Leipzig 1970, ausweist. Für

·den biblischen Bereich hat das Theologische Wörter
buch zum Neuen Testament von G. Kittel - G. Fried
rich diesen Sachverhalt in einer Weise erhellt, daß
gerade Bibelübersetzer den Herausgebern und Mit
arbeitern nicht genug danken können. Gerade der dif
ferenzierte Aufweis von Bedeutungsvarianten 1nner�
halb der Darstellung der ein'zelnen biblischen Wörter
nötigt den Übersetzer, von einer formalen, konkordan
ten Übersetzung abzusehen, wenn seine Übersetzung
den gleichen Informationswert wie der Orginaltext ha
ben soll. An einem entscheidenden biblischen Begriff,
dem Worte „Gerechtigkeit", wollen wir zu zeigen ver
suchen, wie Grenzen und Möglichkeiten der Ausgangs
und Zielsprache vom Übersetzer stets berücksichtigt
werden müssen. Dem Stichwort „Gevechtigkeit" in
oben angeführtem Wörterbuch zum deutschen Sprach
gebrauch kann man entnehmen, daß darunter eine
menschUche Eigenschaft verstanden wird, die vor
allem den Normen des von Menschen gesetzten Rech
tes, aber auch den Normen menschlicher Moral ent
spricht. Das dürfte auch über den gegenwärtigen deut
schen Sprachgebrauch hinaus weithin das vorherr•
s.chende Verständnis von Gerechtigkeit sein. Ben:its
Plato definierte Gerechtigkeit in dieser Weise, wenn er 
schreibt: ,,Wenn jemand sedner Pfli.cht nachkommt und 
nichts Unerlaubtes tut, so nennt ·man dies Ger,echtägkeit"
(Resp. IV, 433a). Sein Idealstaat gründet auf diesem
Verständnis von Gerechtigkeit. Im Neuen Testament
begegnet uns eine sehr ähnlich Auffassung in Hebr. 11,
33 wenn von alten Führern des Gottesvolkes Israel be
richtet wird, sie hätten „Gerechtigkeit gewirkt",. d. h.
aber: ,,für Recht gesorgt". Wendet sich ein Überset
zer dem Matthäus-Evl;\ngelium zu, begegnet ihm dort
das Wort „Gerechtigkeit" nicht wenig,er als s,iebenmal
an hervorgehol:ienei· Stelle, während in den anderen
Evangelien es kaum Berücksichtigung findet. Ein Blick
in. die einschlägige Literatur macht deutlich, daß ·das
selbe griechische Wort bei Matthäus insofern einen Be
deutungswandel erfährt, als hier mehr jene Eigen
schaft gemeint ist, die den von Menschen gesetzten 
Rechts- oder Normalnormen nachkommt, sondern - im 
Gegensatz dazu - ,,Hingabe an den Willen Gottes" und 

. ,,Gehorsam gegenüber seinen Geboten" meint. ,,Gerech
tigkeit is,t auf seiten der Menschen das vor Gott rechte

Handeln" (W. Grundmann, Das Evangelium nach Mat
thäus, Berlin 1968, S. 97). In der „Guten Nachricht" lau
tet demzufolge Matth. 3, 16: ,,Laßt es geschehen! Damit 
tun wir, was Gott jetzt von uns verlangt." Vor einem 
weiteren Problem steht der Übersetzer, wenn er die 
gleichwertige Wiedergabe der paulinischen Wendung 
.,Gerechtigkeit Gottes" zu bedenken hat. Es dürfte we
nige Fachexc,g,eten geben, die folgender Definition von 
G. Schrenk im Theologischen Wörterbuch (II, S. 205,
33 ff.) nicht ihre Zustimmung geben könnten: ,,Die Ge
rechtigkeit Gottes ist Gottesgerechtigkeit ... , der er ...
im Freispruch als sein Urteil mitteilt ... " Weder von
menschliche!' noch von göttHcher Rechtsforderung spricht
Paulus,, wenn er den von uns erörterten Begriff ge
braucht, sondern von dem Freispruch des Sünders, der
einerseits der R€chtsforderung Gottes nicht nachkam,
die Gott aber in Jesus Christus selbst erfüllt hat und
nun dem schuldig g,ewordenen Menschen als seine Ge
rechtigkeit schenkt. Ein: Le&er bzw. Hörer der luther
schen Übersetzung von 2. Kor. 3,9 ahnt vielleicht, daß
„Gerechtigkeit" an dieser zentralen paulinischen Stelle
etwas anderes meint als eine lobenswerte menschliche
Eigenschaft. Er wird aber infolg,e jener und>i:fferenzier
ten Wiedergabe des betreffenden griechischen Wortes
mit „Gerechtigkeit" sprachlich und sachlich ungenügend
informiert, was die eigentliche Aussage des Textes
meint. Wohl nur ein theologisch vorgebildeter Leser
bzw. Hörer dürfte durch die luthersche Übersetzung mit
dem vollen Inhalt dessen, was Paulus hier meint, be
kanntge�acht werden. In der „Guten Nachricht" lautet
die Übersetzung wie folgt: ,,Wenn schon der Auftrag,
der den Menschen füe Verurteilung brachte, Gottes
Herrlichl�eit ausgestrahlt hat, wieviel mehr Herrlichkeit
wird dann mit dem· Auftrag verbunden sein, der ihnen
den Freispruch bPingt !"

Gerade eine Übersetzung, die die Grenzen und Mög
lichkeiten der Ausgangs- und Zielsprache berücksich
tigt, vermag Bedeutungsnuancen in einer Weise zu 
vermitteln, die eine formale Übersetzung nicht an den 
Empfänger weiterzugeben vermag. 

4,. Ein,e Übersetzung sollte die eindeutige Information 
eines Textes der Ausgangssprache eindeutig zum Aus

druck bringen. 

Nicht alle re·ligiösen Texte der Spätantike wollen ein
deutige, unmillverständliche Ausagen mach,en. Es gibt 
nicht wenige, die sich absichtlich ,einer geheimnisvollen, 
vieldeutigen Sprache bedienen, weil sie nur Einweih
ten zugänglich sein sollten, so die verschiedenen Samm
lungen vorf Orakel- und Zaubersprüchen, die liturgi
schen Texte'· der Mysterienreligionen ·u. a. -Im Gegen
satz dazu wollen die biblischen Schriftsteller von allen 
Menschen verstanden werden. Ihre Botschaft wendet 
sich nicht an einen kleinen K:reis von Eingeweihten, 
sondern an das Volk Israel, an 'die Gemeinden Jesu 
Chr,isti, ja letzlich an die gesamte Völkerwelt. Im 
Neuen Testament bezeichnet das Wort „Geheimnis" 
(mysterion) eben nicht etwas,, was; niemand weiß oder 
nur wenige Eingeweihte wissen dürfen, sondern das, 
war, Gott verkündigen läßt, damit es allen bekannt wird. 
Dieser Auftrag, der allen biblischen SchriftsteUern ge
meinsam ist, erfordert eindeutige Auss,agen. die ihre 
Hörer nicht im unklaren lassen. Natürlich gibt es 
Ausnahmen, etwa wenn Johannes im Gespräch Jesu 
mit Nikodemus das literarische Mittel der Doppeldeu
tigkeit verwendet, indem er mit dem griech!ischen Wort 
pneuma sowohl „Wind" als auch „Geist" bezeichnet, 
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was sprachlich durchaus möglich ist. Auch gibt es nicht 
wenige Textstellen in der Bibel, die wir heute nicht 
mehr eindeutig zu verstehen vermögen. Gerade diese 
Tatsache aber geht nicht auf das Konto der ungenügen-
den Fähigkeit biblischer Schriftsteller, sich eindeutig 
auszudrücken, sondern hat vor allem darin ihren 
Grund, daß wir infolge der großen zeitlichen Distanz, 
der Andersartigkeit der Kultur und der religiösen Ver
hältnisse die Situation der Schreiber und Adressaten 
oft nicht mehr scharf in den Blick bekommen können. 
Grundsätzlich aber dürfte gelten, daß die biblischen 
Schriftsteller schrieben, um verst.inden zu we,rden. Die 
Frage des Evangelisten Philippus an den bibellesenden 
Finanzrhinis,ter aus Äthiopien: ,,Verstehst du, was du 
lies1 ?" dürfte das eben Dargelegte bestätigen. 

Um eine eindeutige Dbers-etzung erstellen zu können, 
bedarf es zuvor einer eindeutigen exegetischen Erhel
lung des Textes durch den Übers,etzer. Bevor eine klare 
Information in der Zielsprache gegeben werden kann, 
muß Klarheit über die Information der Ausgangsspra
che herrschen. Ständig wird der Übersetzer exegeti
sche Ents,cheidung,en zu treffen haben. Das setzt voraus, 
daß er sich bei seiner Übersetzertätigkeit in ständigem 
Gespräch mit der exegetischen Forschung befindet. 
Nur so vermag er die Grundlage für eine eindeutige 
Übersetzung zu legen. - Eine Sch�ie!rigkeit, die ihn 
ständig begleiten wird, besteht in der schon eingangs 
erwähnten Mehrdeutbarkeit zahlreicher biblischer Wör
ter. Der Übersetzer wird. zuerst und vor allem eine
begründete exegetische Entscheidung zu treffen haben, 
welche Bedeutung das jeweilige Wort an der betreffen
den Stelle gerade hat. Erst wenn hier Klarheit herrscht, 
vermag auch die Übersetzung selbst eine eindeutige 
Information weiterzugeben. - An dieser Stelle scheint 
mir die eigentliche Schwäche der ansonsten s,ehr ver
dienstvollen Zinks.chen Bibelübernetzung zu liegen. 
Zink ist bemüht, der neutestamentlichen Begrifflich
keit in ihrer Vielfalt gerecht zu werden_ und möglichst 
viele Bedeutungsnuancen, die das betreffende Wort 
innerhalb des Neuen Testamentes besitzt, in die Über
setzung einzubringen. Dies aber verursacht die bei 
Zink oft beklagte Wortfülle und Überfrachtung seiner 
Aussagen. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Hebr. 
10, 19a lautet in der Zinksehen Übersetzung: ,,So er
laubt uns nun Gott, ihr Brüder, ihm mit freiem, zuver
sichtlichem Herzen zu nahen und in das ewige Heilig

. turn einzutreten." Der Übersetzer wird sich um eine 
möglichst sachgemäße und eindeutig Wiedergabe des 
griechischen Wortes parresia mühen müssen, das Lut
her bekanntlich mit „freidigkeit" übersetzt hat, eine 
Wend1;mg, die besonders das Herz der Sprachästheten 
bis heute hat höhe11 schlagen lass,en. - Im Neuen Testa
ment begegnet dieses Wort vor allem in folgenden 
drei Bedeutungen: ,,Ermächtigung, Erlaubnis"; ,,Frei
heit, Freimut, Öffentlichkeit" und „Zuvensichtlich
keit". Die einschlägige Literatur belehrt uns relativ 
rasch darüber daß nicht alle Bedeutungn immer und 
überall zugleich vorlieg�n bzw. mitschwingen. Aber
darum bemüht sich Zink. In seiner Übersetzung von 
Hebr. 10, 19a gibt er das strittige Wort sowohl mit 
,,frei" als auch mit „zuversichtlich", aber auch mit „er
lauben" wieder. Es liegt auf der Hand, d�ß gerade 
diese Bemühung um möglichst vollständige Ausdeu
tung eines Wortes weder dem Text noch der Klarl')eit 
der Übersetzung gerecht wird. Es muß notwendiger
weise zu einer Mehrdeutigkeit statt zur Elindeutig
keit kommen. ,,Die Gute Nachricht" bietet demgegen
über folgende eindeutige Aussage: ,,Liebe Brüder, wir 
haben freien Zutrritt zum Heiligtum." Für den Gottes-

dienst am 1. Advent 1971, in dem Hebr. 10,19 zum Pre
digttext gehörte, habe ich den Vers wie folgt zu über
setzen versucht: ,,Liebe Brüder, wir haben die Erlaub
nis bekommen, dort einzutreten; wo Gott wohnt." -
Besonders schwer wird eine eindeutige Übersetzung 
dann zu erstellen sein, wenn bei einem Wort der Aus
gangssprache eindeutig mehrere Bedeutungen mit
schwingen, die aber in der Ziel'Sprache nicht durch ein 
einziges Wort adäquat. zum Ausdruck geb;acht werden 
können. So bedeutet das Wort „Zöllner" im Neuen 
Testament viefach nicht nur den „Zolleinnehmer", son
dern mit dieser Bedeutung ist oftmals eng der schlechte 
Ruf verknüpft, den die Zolleinnehmer aus bekannten 
Gründen bei der damaligen jüdischen Bevölkerung Pa
lästinas besaßen. Diese „Doppeldeutigkeit" aber ist nur 
aus der politischen und religiösen Situation zu verste
hen und ist mit dem deutschen Wort .,Zolleinnehmer" 
keineswegs verbunden. Dem Übersetzer aber bleibt die 
Aufgabe, diese Doppeldeutigkeit eindeutig zum Aus
druck zu bringen. So haben die Übersetz-er der „Guten 
Nachricht" das eben skizzierte Problem in Mark. 2,15f. 
folgendermaßen zu lösen versucht: ,,Viele Zolleinneh
mer und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, 
nahmen mit Jesus und seinen Jüngern an der Mahlzeit 
teil", und il) Vers 16 wfrd von „Zolleinnehmern und 
ähnlichen Gesindel" gesprochen. Auf diese Weise wird 
auch ein Wort, das nachweisliich mehrere Bedeutungen 
zugleich hat, für den Leser und Hörer eindeutig zum 
Ausdruck gebracht. - Mögen diese knappen Hinweise 
dazu dienen, das uns allen aufgetragene Ges.chäft des 
Übersetzens der Botschaft von Jesus Christus, in vecr
antwortungsvoller Weise zu treiben, damit auch heute 
vi,ele Menschen dankbar darüber staunen, daß sie in 
'lhrer Sprache di-e Christen von Gottes großen Taten 
reden hören. , 

(Aus: ABl. Dresden) 

Nr. 13) Partne.rschaft und Autorität 

Überlegungen für unterwegs 
Von Landesbischof Dr. Johannes Hempel, Dresden 
Der Begriff „Partnerschaft", d. h. die damit bezeich
nete Art zwischenmenschlichen Verhaltens,, ist unter 
den am kirchlichen Leben atkiv Beteiligten seit länge
rem heimisch geworden. Es gibt inzwischen einige Ver
öffentlichungen zum Problerr.kreis Partnerschaft (in 
letzter Zeit besonders die beiden Aufsätze von Martin 
Ziegler in ZdZ 1 und 2/1973); der Informationsstand 
ist aufs Ganze gewachsen; und es _gibt vor· allem prak
tische Versuche und Erfahrungen mit partnerschaft
licher Arbeit auch innerhalb der Kirche. Wir stehen 
nicht mehr am Anfang; wir befinden uns vielmehr un
terwegs. 
Bei solchen Unterwegssein in Sachen Partnerschaft 
erweiist es sich nach Meinung vieler als notwendig, ein
mal nachdenkend innezuhalten. Wir brauchen z. Z. 
nicht in erster Linie Plädoyers für Partnersch?-ft in der 
Kirche überhaupt, keine Grundlegungen; das haben wir 
hinter uns. Vielmehr ist es notwendig geworden, unsere 
bisherigen Erfahrungen, vor allem bestimmte Schwie
rigkeiten mit partnerschaftlicher Arbeit, . wie sie auf 
dem zurückgelegten Wege zutage kamen, in den Blck zu 
nehmen. Denn es hat inzwischen nicht nur bei einigen 
die Freude an partnerschaftlicher Arbeit zugenommen, 
sondern es haben sich ebenso bei einigen die Ein
wände gegen partnerschaftliche Arbeit in der Kirche 
verfestigt. Wenn wir künftig vorankommen wollen, 
müssen wir nun insbesondere auf einige wunde Stellen 
zu sprechen kommen. 
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Das Thema „Partnerschaft und Autorität" versucht, 
die Hauptschwierigkeit, die sich ergeben hat, bei Na
men zu nennen und so unserer Aufmerksamkeit zuzu
weisen. W.ir haben entdeckt {was wir wohl im vor� 
aus hätten wissen können), daß es auch inner
halb partnerschaftlicher Verhaltensweisen ohne .,Auto
rität" ni.cht geht; und wir w:i:ssen offenbar nicht genau 
genug, wie Autorität bei partnerschaftlicher Grundhal
tung zu beschreiben und zu verwirklichen 1st. 

Im folgenden soll, von unserem Thema her, drei Fra
gen nochgegangen werden: 

1. Was hat Partnerschaft mit dem Evangelium zu tun'/

2. Was hat Partnerschaft mit Strukturveränderungen
zu tun?

3. Was hat Partnerschaft mi1; den Menschen von heute 
zu tun'?

„Einschub" : Die folgenden Überlegungen {bei denen 
geistliche und weltliche Gesichtspunkte ineinander grei-· 
fen) sind als Hinweise besonders für solche . gedacht, 
die sich mit „Partnerschaft", - mitwagend oder gegen
fragend -, schon eingelassen haben, also eben unter
wegs sind. -

Und: Die folgenden Überlegungen stammen von einem 
Mann der Kirche, der für eine interdisziplinäre Be
handlung des Themas nicht die Gelegenheit fand. Das 
setzt der Erkenntnischance Grenzen. -

Das Ganze ist ein Versuch, das, was sich bei den Ein
zelthemen der vergangenen Generalsynode hinter- bzw. 
untergründig, ausgesprochen und unausgesprochen, an
zeigte, zur Sprache zu bTingen und zu bedenl�en. Es 
handelt sich also sozusagen um einen „indirekten Bei
trag" zum inneren Weg der General&ynode, der aber -
wie ,ich hoffe - darum doch nicht ins Abseits führt. 

1.. Was hat Par1tnerschaft mit dem Evangelium zu tun?

Die mit Partnerschaft gemeinte Sache stammt - in 
ihrer heutigen Bedeutung - aus dem Bereich der 
Wirtschaft. Partnerschaft beinhaltet, vereinfacht gesagt, 
die in freier Übereinkunft geregelte Teilhabe mehre
rer, im wes:entlichen gleichberechtigter Personen an 
einer gemeinsamen interessierenden und verpflichtea
den Sache. Dabei ist es durchaus, möglich, daß die 
jeweilige Teilnahme nach Art und Umfang verschie
den ist. Die Unterschiede müssen aber zwischen den 
Betroffenen vereinbart sein und gegebenenfalls kon
trolliert werden können. Die Rede von Partnerschaft 
stammt also - mit ,,unseren" Worten ausgedrückt -
aus dem weltlichen Raum. 

Diese Herkunft von Partnerschaft hat unter Mitarbei
tern der Kirche eine Sorge ausgelöst, die zum Teil bis 
heute nicht überwunden werden konnte; nämlich die 
Sorge, daß „die ganze Sache Partnerschaft" zum Wesen 
der Kirche, wie es Gott geordnet hat, nicht passe. Von 
dieser Grundskepsis aus ergeben sich im einzelnen ver
schi,eden gerichtete Anfragen. So wird z. B. darauf hin
gewies,en, daß die christliche Kirch•e, indem sie sich auf 
Partnerschaft einläßt, sich (wieder einmal) auf den 
Zeitgeist ein,läßt, wohl gar auf eine modische Welle in
nerhalb des Zeügeistes. Das Motiv hierfür so lautet 
eine weitere Anfrage kann wohl nur ein Populari
tätsbedürfnis bei den Verfechtern sein, das in unserer 
Zeit sinkender Popularität der Kirche psychologisch 
verständlich ist, aber die eigentliche Not, nämlich die 
Glaubensarmut unserer Gemeinden, überspielt. Manche 
sagen - wahrscheinlich auf Grund besonders harter 
Erfahrungen -, Partnerschaft sei, bei Lichte besehen, 
ein Tarnwort für einen machthungrigen, jegliche Auto-

rität untergrabenden, also sicherlich nicht christlichen 
Geist, der besonders bei jungen Christen die eigene 
Ratlosigkeit kompensieren soll. Schließlrich ist zu el'
wähnen, daß auch bei den Verfechtern von Partner
schaft unti:r uns zunehmend die Einsicht wächst, daß 
Partnerschaft zm· schöpferischen Bewältigung der un
terwegs auftretenden Schwierigkeiten eine innere 
Grundhaltung, einen entsprechenden partnerschaftli
chen „Geist" erfordert. 

Diese Anfragen haben große Bedeutung. Die chnist
liche Kirche muß alles, was sie tut und sagt, daraufhin 
prüfen, ob es zu ihrem Herrn und zum Evangelium 
paßt. Dabei ist freilich zu bedenken: d a ß  christliche 
Ki.rche am jeweiligen Zeitgeist Anteil hat, ist nicht 
nu1· ldrchengeschichtlich zu erheben, sondern von der 
Leiblichkeit der Kirche her auch als von Gott gewollt 
zu betrachten. Entscheidend aber ist, w i e, d. h., auf 
Grund welcher Kriterien sie das tut. Als Faustregeln 
hieifür kann man sagen: Diejenigen aus der gesell
schaftHchen Umwelt auf die Kirche zukommenden Im
pulse, die in der biblischen Botschaft eine Entspre
chung haben, können legitimiert Wfrden, solche ohne 
Entsprechung schwerlich. Die Frage also, der wir uns 
stellen möchten, lautet: Hat Partnerschaft in der bibli
schen Botschaft einen Ort? Und wo ist er? 

Hierzu sollen zwei Hinweise erläutert werden. - Die 
eine neutestamentliche Entsprechung, die partnerschaft
liche Bemühungen in den Blick rückt, ist die (mehr
fache) apostolische Beschreibung der Gemeinde als 
.,L„ib Christi" (vgl. besonders Röm. 12; 1. Kor. 12; 
Eph. 4). Paulus beschreibt die Zuordnung der Glieder 
der christlichen Gemeinde zueinander unter dem Bilde 
des Organismus. Für den Organismus ist charakteri
stisch, daß jedes Glied auf jedes Glied angewiesen ist 
und daß es ein Oben und Unten im qualitativen Sinne 
nicht gibt. Natürlich gibt es hinsichtlich der einzelnen 
GliBder Bedeutsamkeitsunterschiede, die nicht nivelliert 
wc,rden dürfen. Wichtiger aber ist, daß (trotz aller Be
deutungsunterschiede) die prinzipielle Zuordnung aller 
Glieder zue1inander das A und das O für den Leib, des
sen Voraussetzung ohne Alternative, ist. Insofern· ist 
die Rede von der Gemeinde als: dem Leibe ChriS'ti -:
ohne exegetische Kunstgriffe offen für partnerschaft
liche Arbeitsweise der Kirche. Hinzu kommt, daß Chri
stus in dieses „partnerschaftlich geordnete" Gebilde, 
als das „Haupt" des Leibes einbezogen ist. Dadurch 
wird die Bildrede geistl!ich gefüllt. Er selber ordnet 'das 
Verhältnis der Glieder der Gemeinde zueinander so, 
daß jedes, Glied am Ganzen teilhat und auf die anderen 
Glieder angewiesen bleibt. Dies steht in Korrespondenz 
zu dem, was wir heute partnerschaftlich nennen. 

Wo hat P�,rtnerschaft ihren biblischen Ort? Ein zwei
ter Hinweis führt uns noch stärker zur Mitte des Ev:an
gelJums. Partnerschaft hat - hinsichtlich dessen, was 
sie für• unsere Kirche geistlich bedeuten lcönnte - ihre 
eigentliche Füllung in der „Selbstentäusserung", in der 
{wie wir Theologen mit dem Fachausdruck sagen) Ke
nosis Christi. Die klassische Bibelstelle, um Partner
schaft für die christliche Kirche zu qualifizieren, ist der 
s,ogenanntc Kenosis-Psalm, Philipper 2,5-11. Sie ist 
nicht die einZlige hierfür heranzuziehende Passage. An
dere Stellen besagen fast programmatisch, daß die 
Größe der Großen im Reiche Gottes im sich selbst hin
gebenden Dienen besteht (z.B. Matth. 23,11). Was hat 
denn Jesus nach dem Neuen Testament. getan? Er hat 
diie Menschen zum Heil Gottes gerufen und - wenn sie 
sich rufen ließen geführt. Formal betrachtet heißt 
das: Jesus hat seine unvergleichliche Überlegenheit da-
' 



zu benutzt, um aqdere Menschen in deren jeweiliger 
konkreter Unterlegenheit freiwillig auf das Niveau sei
ner Überlegenheit anzuheben. ,,Heute ist diesem Hause 
Heil widerfahren" (Luk. 19. 9} ist z.B. das Fazit seiner 
Begegnung mit Zachäus. Dienen heißt (im christlichen 
Sinne} nicht nur allgemein, sich für eine Aufgabe oder 
in eine·r Stellung verbrauch,en, sondern heißt 1,pezieU, 
sdch im Hinführen anderer zum Heil, also formal: im 
Anheben Unterleg·ener durch die überlegenen verbrau
chen. Dienen heißt, die . eigene Überlegenheit (nach 
Möglichkeit) hin.gebungsvoll auf andere zu übertragen 
sich 'bemühen. Und nun meine ich, daß die Kenosis 
Christi. die möglich,e und zugleich nötige geistliche Fül
lung, d. h. die Belehrung und der Prüfstein, und darin 
die Legitimation für Partnerschaft in der Kirche ist. 
Daraus ergibt s,ich schon dem flüchtigen Bliick etwas 
Wichtiges. Partnerschaft, im ch,ristlichen Verständnis 
der . Sache, wendet sich vorrangig an die überlegenen 
in der Kirche. Partnerschaft erwartet von den hinsicht
lich ihrer Glaub�nserkenntnis; ihres theologischen Wis
sens, .ihrer. s:onstigen Bildung, ihrer kirchlichen Stellung 
überlegenen, daß s'ie ihre Überlegenheit konzentriert 
dazu benutzen, um' schuldhaft oder schicksalhaft Unter
legene zur analog•en selbständigen Existenz anzuleiten. 
Andre Gide, der kein Christ war, hat einmal gesagt: 
„Ein guter Lehrer hat nur eine Sorg,e: zu lehren, wie 
man ohne ihn auskommt." Dieser Satz ist auch inner
christlich zitierfähig, Auf unsere Verhältnisse übertra
gen, besagt er? I>ie überlegenen sind deshalb die über
legenen, damit sie die Unterlegenen zu überlegenen 
machen. Das ist die Art Jesu� Dasi. ist demzufolge die 
ch1ristliche Interpretation von Partnerschaft. Die uns ge
stellte Aufgabe beinhaltet, Partnerschaft zu heiligen. 
Wfr müssen noch eben hinzufügen, daß eben diese 
Art Jesu die Begründung seiner eigentümlichen Auto
rität war. Phänomenologisch beurteilt, kanp man diese 
Autorität Jesu nur paradox als Macht in der Ohnmacht 
beschreiben. Der Sache nach war seine ganze Existenz 
eine permanente Selbstentäußerung zugunsten Bedürf
tiger. Dies kulminierte am Kreuz: ,, ... für uns gestor
ben." Deshalb wird das Kreuz unüberwindlich bleiben. 

. Die KenoSiis (Selbstentäuße1rung} Christi ist die Exousia 
(Vollmacht) Christi. Das unterschied ihn von den 
Schriftgelehrten. - Daraus ergibt sich: Im oben be
schriebenen Sinne verwaltete Partnerschaft löst Auto-
11ität nicht auf. Oder sagen wir vorsichtiger: Sie löst 
sie nur teilweise bzw. nur scheinbar auf. 'In Wahrheit 
enthält sie die Chance der geistlichen Erneuerung von 
Autorität. Partnerschaft in der Kirche zielt ab auf 
Macht im unverfälschten, im „vollen" Sinne von Macht, 
also auf Macht als Vollmacht. Vollmacht ist zugunsten 
von anderen eingeseztte Macht. Wer nicht such selber 
meint, dem geben wir all,e Schlüssel. Wer seine Über
legenheit dazu benutzt, andere überlegener zu machen 

· als sie sind, wird - in kirchengeschichtlicher Kon-
tiuität Autorität gewinnen. Partnerschaft und Auto-
rität bedingen einander.

2. Was. hat Partnerschaft mit Strukturveränderungen

zu tun?

Ein weiterer Krisenpunkt beim fortschreitenden Be
mühen um partnerschaftliche Arbeit :in der Kirche hat 
sich -soweit ich sehe -an der Frage nach der Notwen
digkeit und der Bedeutung von „Strukturveränderun
gen" in der Kirche ergeben. 
Das Wort „Struktur" kann man in unserem Zusam
menhang der Sache nach mit „Arbeits.weise" oder auch 
,,Ordnungs.prinzip" übersetzen. ,,Strukturveränderun-

gen" sind demnach als Veränderungen der Arbeitsweise 
bzw. Veränderrungen von Ordnungsprinzipien zu be
schreiben. 
In der Praxis hat sich nun das Eintreten für Partner
schaft in der Kirche mit dem Eantreten für Struktur
veränderungen oft und eng verbunden. Auswahlweise 
sei hierzu �rinnert an Arbeitsvorhaben gliedkirchlicher 
Synoden wie z.B. Veränderungen kirchl<icher Raumord
nung, kirchlicher Leitu.ngsitätigkeit auf parochialer und 
ephoraler Ebene, aber auch stärker theologische Fragen 
'Nie z. B. die zeitliche Befristung leitender kirchlicher 
Ämter oder auch die Veränderung der Konfirmations
praxis. Für manche entstand offenbar zunehmend der 
Eindruck, Partnerschaft und Strukturveränderungen 
sind ein und dasselbe. 
Hieran formten .sich kritische Gegenfragen. Eines der 
wichtigsten Gegenargumente lautet etwa: ,,Die 'Struk
tur-Leute' vertun sich im Außenbereich der Kirche der 
für das eigentliche Leben der Kirche aus dem Ev;nge
�ium und dem Heiligen Geist schlechterdings nichts be
deutet. Die Struktu,r-Debatten erscheinen von hier aus 
als institutionalisierte OberflächliC'hkeit, die überdies 
noch ·insofern gefährlich ist, als sie manches ins Rut
schen bringt, was besser bleiben sollte. Der etwas grim
mige Slogan „Sola structura statt sola scriptura" faßt 
die Gegenfrage pointiert zusammen. Andere, Wohlwol
lenderen verweisen darauf, daß die neuen Arbeitsformen 
den Erweds ihrer größeren TaugHchkeit bislang schul
dig geblieben seien. Manche verfestigte Skepsis kommt 
fraglos aus diesem Eindruck: Da ist eine Handvoll ein
seitig begabter Leute; sie ändern und ändern und mer
ken nicht, daß sie bestenfalls neue Geleise legen, \auf 
dentm keiin Zug fährt; und dies geschieht unter der 
Überschrift Partnerschaft. Das Ende wird sein, daß 
vieles, was Christen lange Zeit als gute Autorität ge
tragen hat, zerstört wurde. 
Auch diese Anfrage hat große Bedeutung. Zunächst 
sollen einige Beobachtungen aus dem Umfeld der 
Struktur-Probleme erwähnt werden. - Zum Beispiel, es 
gibt zweifellos eine Wechselbeziehung zwischen der 
Außen- und Innenzone im Leben des -einzelnen, im Le
ben von Gruppen, also auch im Leben der Kirche. Was 
einer tut, ist aufschlußreich dafür, was er im Tiefsten ist 
und umgek,ehrt. Außen und Innenzone werden erfah
rungsgemäß nie ganz zur Deckun·g zu bringen sein. Es 
wird zwischen Innen und Außen im Leben ein� Men
schen immer ein leidvoller oder heilsamer Abstand blei
ben. Aber es ist gesund und notwendig, daß wir -nach 
Möglichkeit - auf eine Entsprechung von Innen und 
Außen hinarbeiten. Das Dasein des Menschen speist sich 
(nach christlicher Überzeugung) aus verborgenen Tie
fen, an die Gott allein herankommt; aber es hat zu
gleich auch immer eine Außen-Gestalt, die sensibel mit 
dem Dasein anderer Menschen kommunizliert, von die" 
sen beeinflußt wird und ihrerseits bei anderen Spuren 
hinterläßt. Menschen_ sind, im L ichte des Glaubens, im
mer zugleich Gott� unmittelbar und geschichtlich be
zogen. 
Was heißt das im Blick auf die Struktur-Debatte? 
Das heißt z.B.; Struktur-Arbeit ist Außen-Arbeit, zwei
fellos. Von daher hat sie in der Kirche (wie auch an
derswo} ihre Grenze. Sti·ukturveränderungen und geist
liche Erneuerung sind zweierlei und sollten nicht mit
einander vermengt werden. Struktur-Arbeit.ist ein Han
deln, das - bildlich gesprochen am Morgen getan 
werden muß, wo Pathos und Rührung umständehalber 
nicht hinpassen. Struktur-Arbeit ist von daher ein Han
deln, das vom Ansatz her lange Zeit auf Veebesserun-
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gen angewiesen ist, so daß empfangene Kritik nüchtern 
angenommen und persönliche Empfindlichkeit, auch wo 
sie menschlich verständlich ist, bekämpft werden 
muß. - Anderers,eits: Struktur-Arbeit ist. notwend!ige 
Außen-Arbeit. Das Außen muß zum Innen passen. Ab 
und zu muß das geprüft und gegebenenfalls angepaßt" 
werden. Damit is.t keineswegs garantiert, daß das In
nen zu blühen beginnt. Es ist abe,r doch eine gewisse 
Außenhilfe gegen die „Wass-ertriebe" und für die 
Fruchtzweige gegeben. Theologisch gesprochen: Das 
Innen und das Außen dürfen nicht vermengt werden; 
sie sind aber auch nicht ohne Beziehungen zueinander. 
Struktur-Arbeit ist Verbesserung der Beziehungen zwi
schen Außen- und Innenzone der Kirche. 

Wenn ich also z.B. von der Bibel her der Überzeu
gung bin, daß der be·sondere und. unverwechselbare 
Dienst des Pfanen; in seiner prinzipiellen Zuordnung 
zu den anderen Diensten in der Gemeinde besllimmt 
werden muß, um voll Wirksam zu werden, dann werde 
ich eines Tages nolens volens auf Fragen des Pfarrer
dienstrechtes, der Kirchgemeindeordnm:ig oder auch der 
Ausbildung stoßen m ü s sen. (Das· wäre der Weg von 
innen nach außen.) Oder wenn ein SuI)Enintendent be
merkt, daß in seinem Verantwortungsbereich Christen-· 
lehrekinder aus einer Schulklasse im kirchli�hen Unter
richt dadurch ausetlnandergerissen werden, da,!3 Schul
grenzen und kirchliche Grenzen sich nicht decken, so 
wird er gegen solche unnötige Vereinsamung getaufter 
Kinder durc:.'-1 Bemühungen um bessere Raumordnung 
angehen m ü s s e n. (Das wäre de:r Weg von außen 
nach inrn:m.) 

Strukturveränderungen in der Kirche gehören dog
matäsch b€urteilt - in den Bereich der ,,Werke" des 
Glaubens,. Von ihnen gilt, daß sie nicht das H1;il schaf
fen. Was di.e Werke erreichen, bedarf Tag um Tag der 
Absolution.Erretten kann nur der Glaube. Freilich muß 
auch erinnert weirden: Zum Glauben gehören die Werke. 
Die w·erke sind die Zeichen des Glaubens. Für den 
theologischen Rang der Strukturveränderungen ist die 
Rede Jesu von den „unnützen Knechten" (Luk. 17, 7 
bis 10) aufschlußreich: Diese Arbeit muß mit Ernst und 
Vernunft getan werden; aber wenn sie getan Jst, gilt: 
„Wü· sind unnütze Knechte; wir haben getan, was wir 
zu tun schuldig waren." 

Was aber hat solche Klärung mit „Autorität'' zu tun? 
Etwas mehr Indil'ektes: Für viele, die sich um partner
schaftliche Strkuturen in der Kirche bemühen, ist die 
Haltung, die die „überlegenen" dazu einnehmen_ zu 
einem Testfall geworden, an· dem sich ihr Vertrauen 
oder Mißtrauen entscheidet. Es erweckt bei den „Untere 

legenen" Vertrauen, wenn die „überlegenen" sich in 
Ordnungspninzipien hineinziehen lasen, die partner
schaftlich.es Verhalten nahelegen - und umgekehrt. Ob 
man damit der wirklicl:ien Gesinnung des }ewei!igen 
Partners 1n:i·positiven wie im negativen Fall ,immer ge
recht wird, ist eine andere Frage; es ist aber gut, das 
zu wissen. 

3. Was hat Partnerschaft mit den Menschen vori heute

zu ,tun?

Schließlich richten wir unse:ren Blick auf einen drit-· 
ten K1ristallisationspunkt. für Schwierigkeiten, der im 
F"ür und Wider um die Partnerschaft zutage gekommen 
ist nämlich auf die nach dem Menschen, der um 
Partnerschaft wirbt bzw. Partnerschaft wahrnehmen 
soll. 

Die von hier aus deutlich gewordenen Gegenfragen 
lassen zwei Stoßrichtungen erkennen. Einmal wird 
gesagt: Die Bemühungen um Partnerschaft in der Kir
che setzen M•enschen voraus, die wir nicht haben. Zum 
Be,ispiel nämlich Menschen, die Zeit haben, und die 
allermeisten haben keine Zeit Des weiteren setzt P,art
nerschaftliche Arbeit auch Menschen voraus, die bereit 
sind, Verantwortung in der Kirche zu übernehmen, und 
da ist heut,e der Bedarf größer als das Angebot. Schließ
lich: Die Rede vom mündigen Menschen ist ein Stück 
Illusion. Menschen heute sind Menschen wie eh und je, 
nämlich froh, wenn ander,e es machen und sie sich auf 
das Ihrige konzentrie,ren können. Zum anderen aber 
wird hörbar: Hinter den Reden von Partnerschaft steht 
bei den Fürspl'echern im Grunde der Wille zur Macht, 
genau-er: zum Machtwechsel in der Kirche. Es geht um 
Aufruhr von unten. Einige, die soinst in ihrem Alltag 
nicht recht zum Zuge kommen, möchten innerkirchlich 
kompensiern. 

In beiden Gegenfragen steckt ein Wahrheitsmoment 
von großem Erntlt; aber keine trifft den Kern. - Wohl 
ist E:•s unwiderlegbar richtig, daß auch Menschen von 
heut.e wenig Zeit haben, Verantwortungsscheu kennen 
und sich im Grunde gern hinter dem Vordermann ver
st,ecken. Aber daraus ergibt s:ich nur, daß Partnerschaft 
in der Kirche der schwerere Weg für die Kirche ist. 
Partnerschaft ist kein latenter Zustand, der durch <mt
sprechende gesetzliche Regelungen nur aufgedeckt zu 
werden brauchte. Sie ist vielmehr ein Letltbild, das zu 
seine'.!: auch nur bruchstückhaften Realisierung lebens
langer, hingebungsvoller Arbeit davon Ergriff€ner be
darf. Freilich sollte auch nicht verdunkelt werden, daß 
dort, wa auch nur e,iner im Geiste der Kenos:is Christi 
arbeitet, die zum Weiterarbeiten nötige Segnung Gottes 
nicht ausbleibt. - Die zweite Gegenfrage, die Macht
Frage, .ist von größerem Gewicht, weil s�e die im
merwährende Pervers-ionsgefahr auch kirchlichen Han.: 

delns angeht. Diese Gefahr besteht für Fre'l.lnde und 
Gegner der Partnerschaft gleichermaßen. Man kann 
z. B. gelegentlich beobachten, daß manche immer dann
auf Partnerschaft zu sprechen kommen, wenn es gilt,
eigenen Belangen Nachdruck zu verleihen; und mancher
wehrt sich mit dem Urteil: ,,Sie sind autoritär" gerade
dann, wenn er auf eine nicht erfüllte Pflicht oder ein
leichtfertiges Verfassen der Ordnung angesprochen
wird. Es gibt peinlicherweise ein „neo-autoritäres" Re
den von Partnerschaft, dem um der Sache willen hart
w1iderstanden werden muß, weil es die einseitige, die
billige Partnerschaft im Sinne hat. Dennoch ist u. E.
auch mit di-eser immerwährenden, ernsten Gefahr der
Pervertierung die Wurzel des Interesses vieler Men
schen an J?artnerschaft.lichen Beziehungen gerade auch 
in der Kitche niclit bloßgelegt.

Was hat Partnerschaft mit dem Mensclien von hute 
zu tun? - In erster Linie ist hierauf zu antworten: 
Vi.ele Menschen, die heute von Partnerschaft reden, zei
gen damit an, daß sie auf der Suche nach Hilf.en zur 
Se 1 b s t f i n d u n  g s,ind. Es gibt in vielen Menschen 
unserer Zeit existenti:elle Voraussetzungen, die das Be
dürfnis nach partnerschaftlichen Beziehungen zu ande
ren schicksalhaft fördern. Jeder Mensch muß wissen, 
woran er mit sich selber ist, d. h., was er von sich zu 
halten hat und wozu er im ganzen seiner Umgebung 
gut 'ist. Es gibt aber - so weit ich sehe - sehr viele 
Menschen, die das nicht, jedenfalls nicht ausreichend 
deutlich wissen und es sind vollkommen erwachsene, 
s-ozial abgesicherte darunter. Wir sprechen gel€gentlich
mit einem Fremdwort von der „Identitätskrise" vieler
Menschen unserer Zeit; manche nennen es auch das
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„Fehlen edner Mitte" in vielen Menschen. J:<'ür viele ist 
die Frage nach dem Sinn des Lebens offen. ,,Ich komm 
und weiß nicht woher; ,ich fahre und weiß nicht wohin; 
mich wundert's, daß ich fröhlich bin", drüdcte es eine 
alte Strophe aus. ,,Was soll das Ganze? Wer sagt es 
mir'?" 

Wir werden uns vermutlich darüber im klaren sein, 
daß es solche Suche nach Selbstfindung genauso auch 
unter unse11en getauften Gemeindegliede11n ,ja oft auch 

. unter hauptamtlichen kirchlichen Mitarbeitern gibt. 

Hier hat die Suche nach Selbstfindung nur christliche 
Akzente. Sie erscheint in Gestalt tiefgreifender Glau
benszweifel. Sie entzündet sich am Mangel an geseu: 
i;chaftlicher Bestätigung. Sie schwelt manchmal dahin 
wegen der sozialen· Schlichtheit, die sich mit kirchlichen 
Berufen zumeist verbindet. Bei jungen Christen ist das 
(falsche) Abwehrmittel die Revolte; bei den Älteren 
droht als (falschei,) Abwehrmittel die Resignat:ion. ,,Wer 
bin ich und wozu bin ich gut?" 

Und nun legt es sich nahe zu entdecken, daß diese 
Identitätskrise oder besser: diese Suche nach Selbst
findung der schicksalhafte Nährboden für die Bemü
hung um partnerschaftliche Verhaltensweisen ist. Wo 
um Partnerschaft gekämpft wird, da werden sich frag
los (wie bei allem, was Menschen tun) Verirrungen und 
Verkrustungen einstellen. Aber eigentlich is,t die Sache 
die: Wo Menschen nach Partnerschaft rufen, meinen sie 
nur in erster Instanz: .,Mehr Demokratie." In zweiter 
Instanz sagen sie zum überlegenen: ,,Komm herüber 
u.nd hilf uns!" Denn auf der Suche nach Selbstfindung
ist es nur dem Scheine nach gut, zu machen, was Wis
sendere, Glücklichere sagen bzw. anordnen. In Wahr
heit aber hilft es dem Betreffenden nicht, selber zu tra
gender Gewißheit, zu gültigen Überz.eugungen zu ge
langen. Das Wort „partnerschaftlich" wird im Alltag
unserer Gespräche oft mit dem Wort „bruderschaftlich"
zusammengebracht. Das ist aufschlußreich. Auch bei
heißgelaufenen Verfechtern partnerschaftlicher Struk
turen be�erkt man - wenn erst einmal der Schutt be
räumt ist-, daß sie nichts. gegen Verantwortungs- und
Machtunterschiede, insofern auch nichts gegen Vorge
setzte haben. Die Ausübung der Macht soll aber brü
derlicfl'' geschehen. Damit ist letz1ich g:emeint, was un
ter Punkt 1 beschrieben wurde: Sie brauchen Über
legene, die ihre Überlegenheit dazu benutzen, um Un
terlegene zu analoger Existenz zu befähigen. Menschen, 
die nach Begabung oder Ausbildung vorn liegen, muß 
man bewundern. Wenn sie aber ihren Vorteil dem an
deren, ihm zugute, zuwenden. wächst etwas qualitativ 
anderes als ·Bewunderung, nämlich Vertrauen. Ver
trauen aber ist .die optimale Form von Autorität, die 
einer haben kann. Autorität wächst auch heute gerade
zu komplikationslos dort, wo Menschen. ihre so oder so 
begründete Sonderstellung dazu benutzen, andere (die 
solche Sonderstellung schuldhaft oder schicksalhaft ni.cht 
haben) freiwillig, unheroisch (gleichs�m wie natürlich) 
und barmherzig (in Abstimm1mg mit den jeweiligen 
Bedürfnissen und Möglichkeiten) zu deren Selbstfin
dung tmd Selbständigwerden im Glauben und im Le
ben aus dem Glauben zuwenden. 
Hier Wird deutlich, daß Partnerschaft in ihrer christ
lich qualifizierten Gestalt keine handliche Methodik ist, 
sondern eine methodisch reflektierte Umschreibung 
christlichen Lebens überhaupt. Es .ist wohl damit zu 
rechnen, daß in allem Für und Wider um „Autorität 
und Partnerschaft", wie es sich schniftlich und münd
lich, freundlich oder hart·bisher unterwegs ergeben hat 
letztlich um die Frage der Verwaltung von Macht in der 

Kirche gegangen ist und weiterhin gehen wird. Werin 
das aber so ist, dann sind wir bei einem zentralen geist
lichen Thema. Denn das Schwers.te und Gefährlichste, 
das es in der Kirche zu ve•rwalten gibt, ist die Macht. 
Auch in hochbewährten Christen wehren sich emotio-
nale Schichten vom Intellekt her schwer zu steuern 
und schwe,r zu durchschauen - gegen das Lockerlassen 
von Macht. Und indem Menschen si.ch g.egen das Her
g:eben von Macht wehren, wehren sie sich im Grunde 
gegen die Vergänglichkeit. Das ist in jedem Menschen 
so tief verwurzelt, daß man es nur in letzter Solidarität 
sagen kann. Das fröhliche, tastende, angestrengte oder 
auch .erbitterte Ringen um Partnerschaft in der Kirche 
ist, wie mir sch,eint, letztlich ein Ringen um die Frage, 
woher die Kirche ihre Vollmacht empfängt. Insofern 
hat es auf unübersehbare Weise mit der Rechtfertigung 
der Sünder allein aus der Gnade zu tun. Denn eben 
diese Rechtfertigung löst Menschen in einer sonst un
erreich'barer Tiefe so, daß sie unverkrampft beginnen 
können, sich anderen zugute prea'szugieben. 

(Aus: ABL Dresden) 

Nr. U) Werksta:ttbericllt III iiber das Lehrgespräch 

- Rechtfertigung und Gesellschaft -
In Fortsetzung der Werkstattberichte I und II (Amts
blatt Heft 7/8 1971 Nr. 6 und Heft 2 1972 Nr. 6) wird
nachstehend der III. Werkstattbericht, den die Theolo
gische Lehrgesprächskommission erarbeitet hat, bekannt
gegeben und zu eingehenden Studium in unserer Lan
desliJirche empfohlen.

Gienke 

Bischof 

Rechtfertigung und Gesellschaft 

Werkstattbericht III 
Wiederum gibt die Kommission für das Lehrgespräch 
einen Werkstattbericht heraus- Wie die beiden vorher. 
gehenden, so ist auch dieser dritte Bericht kein end
gültiger, von der Kommission im Wortlaut verabschie
deter Text, sondern eine Mitteilung über das im Gange 
befindliche, also noch nicht zu endgültigen Ergebnis
sen gelangte Gespräch . Die Thematik des Werkstatt
berichtes III bringt es mit sich, daß eine Reihe von 
sehr vielschichtigen und kompliz.ierten Fragen ange
sprochen werden mußte, die des weiteren Durchdenkens 
bedürfen. Darum haften diesem Werkstattbericht die 
Merkmale des Unfertigen in noch höherem Maße an 
als den beiden vorhergelienden. So ist die Kommission 
auf Denkans,töße und Hilfen aus dem Leserkreis dies-

. mal besonders stark angewiesen. Lehrg13spräche haben 
ohnehin nur dann einen Sinn, wenn die kirchliche 
Öffentlichkeit an ihnen djskutierend teilnimmt. Die 
Kommission für das Lehrgespräch legt Wert darauf, 
Äußerungen aus den Kirchen zu bekommen (An�chrift: 
104 Berlin, Auguststraße 80), 

O. Einl�itung:

0.1. Di-e Rettung des Menschen ist durch Gott in Jesus 
Chris•tus ein füi· allemal Zukunft eröffnend vollbracht. 
Wie kommt das den Menschen zugute? Wie wird es 
wirks,am bei ihnen'? Gott wendet es ihnen durch die 
Verkündigung zu, und dabei ereignet sich, daß Men
schen sich diesem Gott in Jesus Christus ganz und gar 
öffnen und anvertrauen. Diese Zuwendung mit äieser 
Wirkung nennt die Bibel „Rechtfertigung". 
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0.2. Rechtfertigung betrifft also die Existenz des Men
schen vor Gott. Doch schließt das nicht aus, sondern ein, 
daß sie den Menschen in allen seinen Lebensbezügen 
betrifft. Besonders betrifft sie ihn dort, wo er mit anqe
ren Menschen verbunden ist. Die anderen prägen sein 
Leben mit, sie beeinflussen seine Entscheidungen, sie be
anspruchen sein Wirken. Sein Leben ist bedingt durch 
die, die vor ihm lebten, und durch die, die mit ihm leben. 
Es wirkt sich seinerseits aus auf die, die mit ihm leben, 
und auf die, die nach ihm leben werden In dieser so
zialen Struktur seines tebens und niemals an dieser 
vorbei trifft den Menschen die Rechtfertigungsbotschaft. 
Das gilt nicht nur insofern, als die Botschaft den Men
schen überhaupt nur durch andere Menschen erreicht. 
Es gilt auch nicht nur in dem Sinn, daß der Mensch, 
der die Botschaft annimmt, eben damit zum Volke 
Gottes gehört, Glied der Gemeinschaft der Glaubenden 
ist. Es gilt vielmehr auch von der Grtmdv�assung des 
Menschseins: daß niemand Mensch ist ohne in seinem 
Menschsein durch andere mitbedingt zu sein und an 
ihnmi einen Auftrag zu haben. 

0.3. Sachgemäß konnte die Rechtfertigungsbotschart 
also nie anders als in diesem Bezug verkündigt werden. 
Dennoch steht die Kirche dabei heute in einer neuen Si
tuation. In heutiger Zeit ist allgemein die Rede vom Men
schen durch ein neues Interesse an Humanität geprägt, 
bei dem der Hauptakzent darauf liegt, jedem Menschen 
zu seinem Recht zu verhelfen. Das konkretisiert sich 
:im Interesse an einer menschlichen Gesellschaft. Um 
dem. Menschen dazu zu v,erhel.Ben, daß er wirklich 
Mensch �ein kann, wird die Schaffung einer heilen Ge
sellschaft für notwendig erachtet. Will sich die Kirche 
in der Verkündigung der Rechtfertigungsbotschaft die
ser Situation stellen, so genügt es also nicht mehr, von 
der sozialen Relevanz der Botschaft zu spred1en. Jetzt 
geht es nicht nur stärkff, sondern auch anders als frü
her um das Eingebundensein des Menschen in die poli
tisch-ökonomischen Verhältnisse, um deren weitere 
Entwicklung und um den Auftrag ,den der Mensch an 
anderen Menschen und damit an der „Gesellschaft" im 
ganzen hat. 

Um diese Frage soll es im folgenden gehen, und zwar 
im spezifischen Bezugsfeld ds sozialistischen Humanis
mus, von dem her und auf den hin sich die Gesell
schaftsordnung in · der DDR bestimmt weiß. Wie ist 
hier theolog,isch vom Menschen und wie von der Kiirche 
zu reden - nämlich in heutiger Reflexion und heutiger 
Anzeige der biblischen Rechtfertigungsbotschaft? 

Die nun folgende Beschreibung der Situation im ge
sellschaftlichen Bezugsfeld soll in Kürze und Aus
wahl erläutern,. wie sich uns heute der gesellschaft
liche Kontext darstellt. 

1. Die Situation des Menschen im gesellseltaftliehen

Bezugsfeld

1.1. Grundzüge des sozialistischen Humanismus 

l..U. Leitbild für die gesellschaftlichen Beziehungen 
der Menschen in der DDR ist der sozialistische Huma
nismus. Er versteht sich als Erfüllung aller humanist:i
schen Traditionen aus der Geschichte, weil in ihm indi
viduelle Entfalltung und gesellschaftliche Veränderung 
einander zugeordnet sind. Erst die Lösung der gesell
schaftlichen Probleme eröffnet den Weg zur Lösung der 
mens,chli.chen Probleme. Die Gesellschaft macht den 
einzelnen zu dem, was er ist. Der glückliche Mensch 
und die gerechte, heile Welt bedingen einander. 

Grundlage für diese Sicht des Menschen ist die An
schauung, daß die EntwJcklung der Menschen durch 
die ArbBitsbedingungen und ihre Veränderungen be
stimmt wird. Menschliche Fehlentwicklungen werden 
als Resultat unmenschlicher Produktionsverhältnisse 
gedeutet. Eine allseitige Entfaltung der Menschen ge
schieht erst in der Gesellschaftsordnung, in der Arbeit 
nicht mehr als Mittel der Ausbeutung dient. Erst hier 
kommt es zu einem befriedigenden Krei'slauf von Pro
duktion und Konsumtion, erst von hier aus führt det' 
Weg zum Ziel einer Gesellschaft, in der sich die Mensch
werdung des Menschen vollendet. 

1.1.2. Die gesellschaftliche Verflochtenheit des Menschen 
schh:eßt einen Individualismus, der allein privates 
Glück erstrebt, von der Forderung her aus. Sie steht 
jedoch nicht einer Entfaltung· der Individualität im 
Rc1.hmen der gesellschaftlichen Bedingungen im Wege. 
Da.'l Leitbild der sozialistischen Persönlichkeit meint 
Menschen, die sich bewußt als Glieder einer größeren 
Gemeinschaft fühlen und bewähren, zugleich aber auch 
ihr ausgeprägt individuelles Schicksal und ihre beSon
deren Wesensmerkmale haben. Die ausgeprägte Indi
vidualität soll gerade als Ergebnjs der Verwurzelung 
des einzelnen in der Gesellschaft gesehen werden. Eine 
Wechselwirkung ist vorausgesetzt: Zur Verwkklichung 
des sozialistischen Humanismus wird di., ausgeprägte 
Individualität gebraucht, andererseits kann sich das 
Individuum nicht entfalten, wenn es sich dem gesell
schaftlichen Anspruch entzieht: 

l 1.3. Schließlich ermöglicht die bewußte Integration in
die Gesellschaft dem einzelnen auch eine Lebensbeja
hung, die sich auf die Gewißheit .stützt, die Dynamik 
des gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses zu kennen 
und keinen unberechenbaren Schicksal ausgeliefert zu 
sein. Wo jedoch die gesellschaftlichen Verhältnisse ein 
sinnvolles Leben gewährleisten, kann die eigene End
lichkeit bejaht werden und wird als Antrieb gewertet, 
die gesellschaftlichen Beziehungen gerechter zu gestal
ten und das Leben aller Glieder der Gesells.chaft zu 
schützen. Der Optimismus, den der sozialistische Hu
manismus fördern will, kann nicht durch den Hinweis 
auf die Endlichkeit menschlichen Lebens untergraben 
werden. 

Die Auswahl einiger Aspekte in de1· Schau des sozia
listischen HumanisillUS unterstreicht, wie hier der 
Mensch konsequent alsi gesellschaftlches, Wesen ge
sehen und die Übereinstimmung von individuellen und 
gesellschaftichen Zielen zur Norm echten Menschseins 
gemacht wird. 

1.2. Auswirkungen der wissensehaf.tlich-technischen

Revolution 

1.2.1. Di�. wissenschaftlich-technische Revolution ist 
ein weltweiter Vorgang, der alle Gesellschaftssysteme 
herausfordert. Von der sozialistischen Gesellschaft w:ird 
sie als ein Element des komplexen geschichtlichen Ent
wicklungsprozesses verstanden, das in den Dienst der 
sinnvollen Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse 
einbezogen werden kann, 

Forschung und Technik zwingen zur Kooperaition. Das 
technische Werk wie die wissenschaftliche Erfindung 
:sind gesellschaftliches Produkt und nicht mehr geisti
ges Eigentum eines einzelnen. In der gemeinsamen Be
herrschung der wissenschaftlich-technischen Apparatur 
gewinnen Menschen weltverändernde Macht. Dadurch 
erhöht sich ihre Verantwortung für das Ganze mensch
licher Beziehungen. Die Nutzung wissenschaftlich-tech
nischer Macht wird zunehmend fragwürdiger und ge-
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fährlicher, wo sie der Selbstbehauptung von einzelnen 
oder Gruppen dient, statt in einer weltweiten Zusam
menarbeit für das Wohl aller Menschen erschlossen zu 
werden. 

1.2.2. Aber auch Menschen, die in technischer Koope
ration sind, können nicht darauf verzichten, in 
Gemeinschaften (Familie, Haus- oder Brigadegemedn
schaft) beheimatet zu sein. Solche Gemeinschaft ent
steht dort, wo nicht nur gemeinsam gearbeitet, sondern 
das Leben in seinen vielfachen Beziehungen miteinan
der gelebt wird. Hier wird gegenseitige Vorgabe von 
Vertrauen nötig. Damit wird der Bereich personaler 
Be,ziehungen angesprochen.. Sie werden in der von 
Sachlichkeit und Funktionalität bestimmten Atmo
sphäre von F'orschung und Technik nicht überflüssig 
we:rden.,µnd haben ihre eigenen Probleme, die sich aus 
dem gesellschaftlichen Kontext ergeben. 

1.3. Die personale Herausforderung im gesellscllaft-

licben Kontext 

1.3.1. Die ·sozialistische Gesellschaft steht dem einzel
nen repräsentiert durch. Ins,tituationen gegenüber und 
regelt in je verschiedener Weise sein Leben. Sie ver
mittelt z.B. Ausbildung, Arbeitsstelle und Altersve,r- . 
sorgung und schützt das Leben und Eigentum ihrer 

. Glieder. Daraus leitet sie allerdings den Anspruch ab, 
daß sich der einzelne in die von ihr gesetzten Normen 
einpaßt und sie nach innen und außen vertritt. Die In
stitutionen verlangen von. ihm, daß er . Rechenschaft 
ablegt und sich persönlich rechtfertigt. Vom Ausgang 
solcher Rechenschaft hängt es ab, wie seine Position in 
der Gesellschaft aussieht. 

Frfillich steht der einzelne den gesellschaftlichen Insti
tutionen meist als Glied der Gemeinschaften gegen
über, die ihn tiragen und unter Umständen auch für ihn 
bürgen. Das bedeutet dann, daß sich . diese Gemein
schaft für ihn vor der Ges,ellschaft verantworten muß. 
Nur ist die Tragfähigkeit solcher Gemeinschaften ver
schieden groß. Jenseits ihrer Grenzen sieht sich der 
einzelne doch auf sich selber zurückgeworfen. In dieser 
Situation erlebt eT die Nötigung, sich persönlich zu 
rechtfertigen, besonders stark. Die Gesellschaft kann 
i�n von dieser Nötigung nicht entlasten. 
1.3.2. Alle·, die sich persönlich rechtfertigen, wollen 
in ihrer Zugehörigkeit zur Ges,ellschaft anerkannt wer
den. Das geschieht einerseits dadurch, daß man auf die 
eigene Leistung oder die eigene ideologische Überzeu
gung verweist. Ausweis der Leistung ,ist dabei auch 
das, was man „sich leisten" kann, so daß die verschie
denen Symbole des Wohlstands nicht nur der Nützung, 
sondern auch der Bestätigung des eigenen Werts vor 
den anderen dienen. Die erworbene Stellung soll auch, 
gegen die Infragestellung durch die Zukunft abgesi
chert werden; denn mit ihr ist auch die gesellschaft
liche Position bedroht. Andererseits kann Rechtferti
gung das Recht eigenständiger Interessen begründen 
wollen. Auch dabei wird deutlich, wie sehr das An
genommenwerden durch andere von Leistungsforde
Tungen und Verhaltensnormen der Gesellschaft regu
liert wird. 

2. Der gerechtfertigte Mensch im gesellschaftlichen

Kontext

2.1. Dill Bedeutung des gesellschaftlicli.en Bezugs-

hori.zontes für die theologische Rede vom Menschen 

2.1.1. Will man vom Menschen im gesellschaftlichen 
Bezugshorizont heute in der rechten Weise theologisch. 
reden, so wird man zunächst einige der Voraussetzun-

gen einbring•en müssen, die vom Gesamtzusammenhang 
der reformatorischen Theologie her Beachtung ver
langen. 

Eine dieser Voraussetzungen ist die Beziehung, in der 
die reformatorische Theologie Glauben und Handeln 
des Menschen zueinander sj.eht. Das Handeln ist Aus
wirkung des Glaubens. Es begründet ihn nicht, sondern 
folgt aus ihm. Gesellsch.aftliche Bezüge des Menschen 
können deshalb, soweit sie Handlungszusammenhänge 
darstellen, nur im Wirkungsbereich, nicht aber im Be
g,ründungsbereich des Glaubens eine Rolle spielen. 

Eine andere Voraussetzung ist die Beziehung die die 
reformatorische Theologie zwischen dem schöpfungs.
gegebenen Leben des Menschen und seinem durch die 
Rechtfertigung erneuer:t;en Leben sieht. Die Beziehung 
darf vom Menschen nicht aufgegeben, der Unterschied 
nicht aufge,pben werden. Das gilt auch für das Han
deln im gesellschaftlichen Bezugshorizont. 

2.1.2. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte 
sollte die theologische Rede vom Menschen heute be
müht sein, den gesellschaftlichen Lebenshorizont des 
Menschen deutlich zu beachten und aufzunehmen. Das 
ist in der Vergangenheit nicht immer ausreichend ge
schehen. Die Zuwendung der Rechtfertigung an den 
einzelnen wurde manchmal so einseitig betont, daß der 
Gese,llsch.afts,bezug d_es Menschen und die Auswirkun
gen, die die Rechtfertigung in diesem Bezug hat, ganz 
dahinter zurücktreten. In der kirchlichen Praxis hatte 
das zur Folge, daß Verkündigung, Seelsorge und Dia
konie sich dem einzelnen unter Vernachlässigung sei
ner sozialen und ges,ellschaftlichen Bezüge zuwandte. 
Man muß· dabei berücksichtigen, daß dtese Bezüge 
früheren Zeiten überhaupt nicht so deutlich vor Augen 
standen wie uns heute. Man muß auch sagen, daß Wort 
und Handeln der Kirche die sozial-gesellschaftlichen 
Bezüge des Menschen nie ganz übersehen haben. Doch 
bestand hier eine Gefahr. Denn jede Vernachlässigung 
der gesellschaftlichen Bereiche dient tatsächlich der 
Kons-€rvierung der Verhältnisse in diesen Bereichen; 
das Denken und Handeln der Kirche konnte so miß
verstanden werden, als sei es Teil einer Ideologie zur 
Aufrechterhaltung der jeweils herrschenden Gesell
schaftsverhältnisse. Um diese Gefahr zu vermeiden, 
sehen wir uns heute gewiesen die gesellschaftliche Be
stimmtheit des Menschen auf neue Weise ernst zu neh
men. 

Damit tun wir etwas, woran uns das biblische und 
reformatorische Zeugnis vom. Menschen selbst weist. 
Im Alten und im Neuen Testament wird vom Heil des 
Menschen unter Einbezug seiner sozialen Lebenshori
zonte gesprochen. Gottes Bundesschluß mit dem Volk 
Israel wirkt s,ich in allen Lebensbereichen des Volkes 
aus. Das Wort der-alttestamentlichen Propheten will 
auch soziale Mißstände verändern. Gottes Heilswirken 
durch Jesus Christus wird im Konflikt mit den religiö
sen und gesellschaftlichen Mächten der Zeit durchge
setzt. Ein Mensch, der in der Rechtfertigung daran An
teil bekommt, wird nach der neutestamentlichen Ver
kündigung bis in seine so,zialen Verhältnisse hinein er
neuert und g,ewandelt. Die neutestamentlichen Ermah
nungen für das Leben der Christen gelten auch ihrem 
Leben in der Gesellschaft. 

D�1s alles hat die reformatiorische Theologie aufge
norr.men, wenn sie Weisungen auch für die gesell
schaftlichen Lebensbereiche des Glaubenden zu geben 
sich bemühte. Die patriarchalische Verfassung der da
maligen Gesiellschaft wurde nicht grundsätzlich in 
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Frage gestellt, aber die Reformation förderte faktisch 
gesellschaftliche Wandlungsprozesse am Beginn der 
Neuzeit. Heute befinden wir nus von neuem in einer 
Zeit grundlegender Veränderungen, die uns neu zu 
einer A'ktualisierung biblischer und reformatorischer 
Anliegen veranlassen, ganz besonders dort, wo es um 
den gesellschaftJli.chen Bezugshorizont des MeI11Schen 
geht. Wir tun damit auf uns,ere Weise�unter den 
Voraussetzungen unserer Zeit das, was der Theologie 
zu jeder Zeit bei ihrem Reden vom Menschen aufge
tragen ist. 

2.L3. An dieser Stelle- gewinnt die g,ründliche Kennt
nis der gesellschaftlichen Situation Bedeutung für die
ki.rchliche Praxis und damit auch für die Theologie, die
der kirchlichen Praxis zuarbeitet. Nur gefühlsmäßig
entstandene Meinungen sind der Sache unangemessen.,
Wir können auf die Hilfe von Gesell1ichaftstheorien
nicht verzi.chten. Das gilt auch für den Fall, daß sie
auf anderen Voraussetzungen als dem christlichen
Welt- und Menschenverständnis beruhen.

Dies betrifft für uns besonders den sozialistischen Hu
manismus als Ausprägung der marxi1i.Usch-leninisti
schen Weltanschauung-Seine Betonung der ges,ellschaft
lichen Bedi_'.1gtheit menschlicher Entscheidungen enthält 
eine Anfrage an die theologi'Sche Rede vom Menschen, 
deren Berechtigung nicht. bestritten werden kann. Die 
Ki,rche hat in ihr,er Predigt und Seelsorge allzuoft 
übersehen, daß vor den geltenden Gesetzen schuldig 
gewordene Menschen nicht bloß als für sich verant
wortliche Indivi.duen, sondern zugleich und in hohem 
Maße als Opfer ge,sellschaftiicher Verhältnisse zu be
trachten wa:ren. Der ethische Appell an den einzelnen 
seitens der Kirch•e wird unglaubwürdig, wenn er ohne 
Berücksichtigung der gesellschaftlichen Situation, in der 
€r sich befindet, erfolgt. Auch die große Bedeutung, 
die den Arbeitsbedingungen für bestimmte Aspekte 
menschlicher Entwicklung zukommt, sollten wir stär
k,er beachten. Von daher ist etwa zu kritisieren, daß 
sich theologische Ethiken zwar mit de·r Arbeitsgesin
nung, aber kaum mit den Arbeitsbedingungen befas
sen. 

Die theologische Rede vom Menschen wird zwar nach 
wie vor mit Recht auch den einzelnen mit sefnem Ver
sagen und &einer Hoffnur>e, seinem Angenommenwer
den und seinem Befreitsein im ·Auge haben. Aber sie 
wird das nur tun, indem sie den einzelnen zugleich in 
seiner sozialen und gesellschaft.Lichen Bedingtheit sieht 
und von einer Entfaltung des Menschen nicht spricht, 
ohne seine gesellschaftlichen Beziehungen ausreichend 
zu berücksichtigen. 

Die folgenden Ausführungen wollen theologische Rede 
vom Menschen in diesem Sinn vortragen. Sie wollen 
keinen Gesamtentwurf geben. Sie wollen lediglich im 
Blick auf einige wichtige theologisch,e Aspekte und 
biblische Über1ieferungs,züge exemplarisch zu zeigen 
versuchen, wie theologische Rede vom Menschen unter 
Berücksichtigung seines gesellschaftlichen Bezugshori
zontes heute aussehen könnte. 

2.2. Der angenommene Mensch

2.2.1. Daß Menschen gerechtfertigt werden, heißt zu
nächst: Sie s.ind von Gott angenommen. Wie die Evan
gelien berichten, 1,etzte Jesus sich mit solchen zusam-
men, denen die Achtung in der Gesellschaft versagt 
wurde, mit d,en Zöllnern, den Kranken und den Frauen. 
Jnde-m Jesus sie annahm und ihnen Hoffnung gab, er
wies er Gottes Willen mit allen Menschen. Wie da-

mals, so sind heut,e alle von Gott angenommen, die 
sich Jesus anvertrauen. Sie wissen das Gelingen ihres. 
Lebens nun ganz und gar von ihm abhängig, Die Be
stätigung durch die Gesellschaft bekommt für sie einen 
anderen Stellenwert. Sie sind nicht mehr genötigt, sich 
durch Leistung-Erbringen und Sich-etwas-leisten-Kön-
nen den •eigenen Wert zu dokumentieren. 

2.2.2. Jesus nimmt diejenigen, die von Gott angenom
men sind, auf seinem Wege mit. Er läßt sie seine Zeu
gen sein, und läßt sie Taten der Lie'be tun. Er baut 
mit ihnen sein Reich, und er. arbeitet mit ihnen am 
Wohl der Welt. Dieser Weg der Nachfolge Jesu wird 
von ihnen nicht allein g,egangen, sondern führt sie 
mit anderen zusammen, die sich gleichfalls von Gott 
angenommen wissen. Ihre Gemeinschaft darf ein Vor
schein der vollendeten Menschheit sein, der durch Jesus 
in unserer Welt angebrochen ist. 

2.2.3. Menschen, die von Gott angenommen werden, 
nehmen ihrerseits andere Menschen an. Deswegen kön
nen and€re sich auf sie verlassen. Ihre Aufmerksam
keit gilt vor allem denen, die in der Gesellschaft unter 
Benachteiligung, Mißtrauen und Isolierung zu leiden 
haben und schuldig oder unschuldig - als Versager 
gelten. Sie werden bereit zu bedingungsloser Annahme 
des anderen, weil sie selber ohne Bedingungen ange
nommen worden sind. Ihre Offenheit für die anderen 
befreit sie von Vorurteilen und läßt sie die Schranken 
überwinden, die in der Gesellschaft noch aufgerichtet 
sind. Um ihres Angenommenseins willen können sie 
mit Gott, mit sich und mit den anderen auskommen. 

2.3. Der gefordecte Mensch

2.3.1. Menschen, die von Gott angenommen und auf 
Jesu Weg mitgenommen sind, erkennen daß ihr Leben 
nicht so ist, wie es sein sollte. Sie können Gottes Gebot 
nicht mehr überhören. Sie werden sich darüber klar, 
daß sie unter Gottes Anspruch stehen . und sich ihm 
nicht entziehen können. Sie werden aufmerksam auf 
die Lage ihrer Mitmenschen, die ihn nun nicht mehr 
gleichgültig sein kann. Sie erkennen in den ihnen ge
gebenen Möglichkeiten Chancen, die verantwortlich 
wahrgenommen werden müssen. Was sie in all dem 
den Mitmenschen und der ganzen Gesells�aft schuldig 
bleiben, haben sie vor Gott selbst zu verantworten. 
Und selbst in dem, was ihnen an Gutem zuteil wurde 
und gelang, werden sie immer wieder durch Undank
barkeit und Selbstruhm vor Gott schuldig. 

2.3.2. Der Mensch kommt von sich aus nicht zu eindeu
tiger Erkenntnis darüber, wie er sein Leben var Gott 
zu leben h<it und daß er ihm vernntwortUch ist. Diese 
Unsicheirheif im menschlichen Selbstverständnis rührt 
daher, daß die Menschen sich von Gott abgewendet 
haben. Gott hat seinen guten Willen den Menschen im 
Gesetz kundgetan, wie es Mose und die Propheten und 
auch Jesus dargelegt und ausgelegt haben. Dieses Ge
. setz Gottes sagt den Menschen, wie sie leben und was 
sie tun solle:n und deckt damit ihre Verfehlungen auf. 
Alle menschlichen Normen können die Gewissen nur 
soweit binden, als s:ie dem Ges.etz Gottes entsprechen 
und dem guten Willen Gottes mit den Menschen die
nen. 

Dieser Wille des Schöpfers zur Erhaltung und För
derung seiner Geschöpfe ist in den Forderungen, mit 
denen der Mensch es in der Ges.ellschaft zu tun be
kommt, insofern wirksam, als durch s.ie die Verantwor" 
tung der Menschen füreinander und für die Gestaltung 
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der gesellschaftlichen Verhältnisse wachgehalten und 
konkretisiert wird. Doch sind die Instanzen in der Ge
sellschaft, vor denen der Mensch sich rechtfel'tigen muß, 
dem ges.chichtlichen Wandel unterworfen und der Kri
tik von Seiten der Betroffenen ni:cht entzogen. 

Dabei werden auch die Christen in Situationen kom
men, in denen .sie zu letzter Klarheit nicht gelangen. 
Dies werden sie aushalten müssen im Wissen um ihre 
unvertretbare Verantwortung vor Gott. 

2.3.3. Menschliche Schuld schlägt .sich objektiv in die
sen Verhältnissen nieder und erzeugt darum einen 
viele Menschen betreffenden Schuldzusammenhang. Das 
Versagen gegenüber der Not der anderen, die Duldung 
unmenschlicher Verhältnisse, die Beteiligung an Aus
beutung in irgendeiner Form sind dann als sittliche 
und gesellschaftliche Fehlhaltungen auch .ein Zurück
bleiben hinter dem, was Gott will. Im Blick auf die ge
sellschaftliche Verflochtenheit menschlichen Verhaltens 
wird der einzelne nicht einfach entschuldigt werden 
können, sondern darin wird gerade die Größe der 
menschlichen Verantwortung deutlich. Das Schuldig
sein und immer neue Schuldigwerden ist durch gute 
Absir.hten oder eine Erneuerung des moralischen Be
wußtseins allein nicht zu überwinden. 
Auch die Chl'isten sind diesem Verantwortungs- und 
Schuldzusammenhang nicht entnommen. Sie werden 
vielmehr in der Solidarität mit ihren Mitmenschen sich 
der. 'l'iefe unc;l der Last dieser Schuld bewußt, weil sie 
sehen, wie schwer Jesus an dem Schuldzusammnhang 
der Menschheit gelitten hat. Hier erkennen sie, daß alle 
Menschen dem Gericht Gottes verfallen sind und daß 
ihnen nichts anderes bleibt, als vor Gott .ihre Verfallen
heit und Verfehlung zu bekennen: Diese Konfrontation 
des Menschen mit der ihm aufgetragenen Verantwor
tung und seiner Schuld vor Gott gehört in das Recht
fertigungsgeschehen und das heißt in die Begegnung 
mit der Gnade Gottes hinein. 

2.4. Der entlastete Menseh 

2.4.1. Der Mensch, der Gott alles schuldet, wird von 
Gott zugleich in allem freigesprochen. Im Neuen Testa
ment hat besonders Paulus betont, 'daß alle Menschen 
vor Gott Scfiuld haben. Sie erliegen ihr auch dann, 
wenn sie es nicht wollen. Ebenso eindrücklich hat Pau
lus bezeugt, das alle Menschen durch Kreuz und Auf
erstehung Jesu Christi von ihrer Schuld entlastet sind. 
Jesus ist den Tod der Menschen gestorben. Er ist ihren 
Weg bis zu Ende. gegangen. Sein Sterben hat den Tod 
überwunden, Der Tod ist nuri dadurch der Verheißung 
_des Lebens unterstellt, daß der getötete Jesus zum Le
ben auferweckt und zum Herrn über Lebende und Tode 
gemacht worden ist. Wo der Tod nicht mehr das Letzte 
ist, trennt auch die Schuld nicht mehr endgültig von 
Gott. Die Menschen stehen deshalb nicht mehr unter 
dem Druck, si:ch selber Entschuldigungen suchen zu 
müssen, um vor anderen bestehen zu können. Sie brau
chen auch ihr-e Verflechtung in den Schuldzusammen
hang nicht zu verdecken. Weil ihnen Entlastung von 
ihrer Schuld erteilt wird, können sie ehrlich gegen sich 
selber, gegen Gott und gegen die anderen sein. 
2.4.2. Nicht nur Verantwortlichkeit, sondern auch Ver
gebung �etrifl't jeweils den einzelnen. Er ist damit je
doch der Verflochtenheit in die gesellschaftliche Situ
ation nicht entnommen. Verantwortlichkeit und Verge
bung kommen vielmehr gerade im Zusammenhang mit 
den Mitmenschen zur Aus.wirkung. Durch Gott ent-

lastete Me:r:ischen verwenden die Freiheit von der 
Schuld dazu, anderen ihre.Lasten mitzutragen und zum 
Leben mit Gott zu ermutigen. 

Dazu gehört auch die Verantwortung für die gesell
schaftlich•en Verhältnisse, die es menschlich und ge
recht wie möglich zu gestalten gilt. Das schließt zu
gleich die Kooperation mit denen ein. denen es um die 
gleiche Verantwortung geht, auch wenn sie sie anders 
motivieren. Dabei können selbst die Zielvorstellungen 
unterschiedlich und nur streckenweise gemeinsame 
Schritte möglich sein. Die an Christus glauben, werden 
ihr Engagement für den Menschen, das in der Mit
arbeit an den gesellschaftlichen Aufgaben zum Aus
druck kommt, trotzdem wahrzunehmen suchen. Nicht 

. weil sii.e sich dadurch rechtfertigen wollen, sondern um 
die ihnen zuteil gewordene Freiheit sinnvoll zu ge
brauchen. 

Diese Einstellung macht sie im praktischen Mitwir
ken und im offenen Gespräch zu zuverlässigen Part
hern. Sie ermöglicht es ihnen, ihre Arbeit unabhängig 
von illusionären Hoffnungen, unbeirrt durch Enttäu
schungen und unbesorgt um ihr Prestige zu tun. Dazu 
gehören Geduld und Durchhaltevermögen aber auch 
Hoffnung und Mut für die Zukunft der Me'nschen. Dar
an dürfte es jedoch dem nicht fehlen, der weiß, daß 
er - auch mit der lierstellung gerechter menschlicher 
Verhältnisse das Letzte nicht leisten kann und auch 
nicht zu leisten braucht, weil es in der durch. Christus 
geschehen-en Entlastung und Befreiung für alle Welt 
bereits getan ist. 

2.5. Der glückliche Mensch

2.5.1. Der von Gott entlastete Mensch ist fähig, Glück 
und Chanoen seines Lebens als unve•rdiente Gabe Got
tes dankbar zu ergreifen. Dabei muß das Wort „Glück" 
nur tief und weit genug verstanden werden. Lebens
bejahung deckt sich für diesen Menschen mit dem 
Glück, angenommen und entlastet zu sein. Leben, das 
Sinn gewährleistet, ist damit bereits eröffnet und 
braucht nicht erst durch den eigenen Einsatz erworben 
zu werden. Im sinnvollen Wechsel von Arbeit und 
Spiel, Anspannung und Muße können nun die Bega
bungen zum Wohl der anderen und zur· eigenen Freude 
eingesetzt werden. So erfahren sich Menschen als Mit
arbeiter Gottes in dem Auftrag, Freude zu stiften. 

Daraus wird deutlich, daß Glück nu1· -in Kommuni
kation bewahrt werden kann. Für sich allein alles er
warten und genießen zu wollen, hieße die Bestimmung 
des Menschseins zu verfehlen. Die Dialektik von ge
schenkter und weiterzugebender Lebensfülle findet sich 

• in Aussagen der .iohanneischen 'fheolog,ie. Nach Johan
nes wird Leben gerade dort gewonnen, wo es für an
dere hingegeben wird. Das bedeutet, daß das Glück
nicht nur in der Befriedigung eigener Wünsche, son
dern vor allem in der Hingabe an die Nächsten und in
der Teilhabe an ihrer Freude bewahrt wird. Damit
wird auch der Satz aufgegriffen, daß Entfaltung der
Individualität nur in Beziehung auf die Gesellschaft,
auf die anderen sinnvoll geschieht.
2.�.2. Noch in weiterer Hinsicht muß die Rede vom 
glücklichen Menschen präzisiert werden. Demjenigen,
der seine Lebenschancen nicht wahrnehmn kann, ist
Glück nicht verwehrt. Um des kommunikativen Cha
rakters des Glückes willen kann er von anderen mit
hinein genommen werden in das Glück, das in Gemein
schaft erlebt wird. Weil er sich um Jesu willen ange-
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nommen glaubt, findet er die Bereitschaft, auch zu 
schweren Wegen, auf die er geführt wird, ja zu sagen. 
Sein Glück ist nicht abhängig vom Maß der Ausnut
zung s.einer Möglichkeit,en, denn sinnvolles Leben ist 
auch dem Leidenden im Glauben eröffnet. Deshalb 
muß der von Unglück Getroffene nicht zwangsläufig 
ein Unglücklicher sein. 

2.5.3. Schließlich muß im gesellschaftlichen Kontext 
unserer ZeH vom glücklichen Menschen in Beziehung 
zur Menschenwürde g'eredet werden. Die humanisti
schen Traditionen der Neuzeit, die sozialen Revolutio
nen und die Erklärung der Menschenrechte haben dazu 
beigetragen, daß -· im Weltmaßstab - der Mangel an 
ausreichender Ernährung, Gerechtigkeit und Bildungs
möglichkeiten oft unvereinbar mit der Würde des Men
schen empfunden wird. 

Christliche Rede von der Würde der Menschen ist 
darin begründet, daß Gott die Unwürdigen würdigt, 
durcl{ Christus angenommen und enÜastet zu werden. 
Darum wird Würde allen Menschen von Gott zuge
sprochen unabhängig davon, ob sie Christus begegnet 
sind oder nicht, unabhängig auch von ihrer Leistungs
fähigkeit, mit der sie ihren Wert nachweisen könnten. 
Die von Gott zugesprochene und darum unaufhebbare 
Menschenwürde darf im Glauben als ein unverlier
bares Glück angenommen werden. Christliche Rede 
vom Menschen ist der Überzeugung, daß Gott alle 
Menschen ihrer Bestimmung zuführen will, in Kommu
nikation glücklich zu sein. 

2.5-.4. Menschen, die ihre Würde von Gott her ver
stehen und empfahgen, beginnen unter den Verhältnis
sen zu leiden, in denen die Menschenwürde angetastet 
wird. Sie können sich mit ihnen nicht abfinden und 
sind darauf aus, daß alle Menschen auch menschen
würdig leben können. Die Programme und Erklärun
gen hierfür - auch die Deklaration der Menschen
rechte - sind geschichtliche Phänomene;; und dement
sprechend wandelt sich auch das Verständnis dessen, 
was jeweils zur Herstellung oder Wiederherstellung 
der Menschenwürde zu tun ist. Im Verlauf der Ent
wicklung ist einsichtig geworden, daß zur karitativen 
und individuellen Hilfe notwendig der Einsatz zur Ver
änderung gesellschaftlicher Verhältnisse dort gehört, 
wo sie die Ursache von Gefährdung der Menschen
w_iirde einzelner oder ganzer Gruppen sind. So kon
zentriert sich heute im Einsatz für die Würde aller 
Menschen die gesellschaftliche Relevanz der Rede vom 
Menschen im Licht der Rechtfertigungsbotschaft. An
genommensein, VerantwoTtlichkeit, Entlastung und 
Glück als Ausdruck des Gerechtfertigts-eins vor Got;t 
isolieren die Hörer solcher Botschaft nicht von der 
Gesellschaft und ihren Fragen, sondern sie vermitteln 
ein neues Verhältnis zu den Menschen, eine Freistel
lung und Ermutigung zu brüderlichn Handeln in der 
Welt. 

3. Rechtfertigung und Kirche im gesellschaftlichen

Kont.ex,t 

3.1. Eine neue Menschheit 

3.1.L Durch das Rechtfertigungsgeschehen schafft 
Gott inmitten der Welt den Anfang einer neuen Mensch
heit. Jesus Christus hat diesen Anfang durch seine Tat 
gesetzt. Er ruft durch sein Wort alle Menschen zu Um
kehr und Glauben, schaft't unter denen, die seinen Ruf 
folgen, eine neue Gemeinschaft und läßt sich durch sie 
in der Gesellschaft bezeugen. 

Christen leben in eschatologischer Spannnung. Diese 
Spannung kommt in die Geschichte mit der Verkünäi� 
dung des Evangeliums, die die Rechtfertigkeit zuspricht. 
Die zugesagte Rechtfertigung verweist auf die angesagte 
Zukunft des Reiches Gottes. Schon werden Rechtfertigung 
und Vergebung erfahren; noch steht die Vollendung des 
Reiches Gottes aus,. Wo Menschen im Glauben das 
reechtfertigende Handeln Gottes annehmen und damit 
auf Gottes Zukunft hoffen, ist eine neue Menschheit 
im Werden. 
3.1.2. Was Gott mit der Kirche will, hat zu tun mit dem 
Anfang eiher neuen Menschheit. Die Kirche als In
stitution und die Gemeindeverhältnisse geben wenig 
Anlaß zu einer Identifizierung von Kirche und neum" 
Menschheit. Dennoch lebt die Kirche 

von der Verkündigung, die durch das freisprechende 
Wort in die neue Menschheit ruft; 
von der Taufe, die den einzelnen Menschen in die 
neue Menschheit eingliedert; 
vom Herrenmahl als dem Fest der neuen Mensch
heit, das Christus in der Gemeinde feiert. 

Wo die Kirche so in der Ausrichtung auf die neue 
Menschheit lebt, wird sie frei, sich selbst nicht als „ge
schloss,ene Gesellschaft" zu verstehen, sondern dem 
Werden dieser neuen Menschheit zu dienen. 

3.2. Kirche in der Gcsellschafä 

3.2.l. Der Impuls zur gesellschaftlichen Verantwor
ü1hg wird der Kirche als der so beschenkten von ihrem 
Herrn Jesus Christus selbst gegeben. Nicht Staatsver
fassungen, nicht Menschem,echtserklärungen eröffnen 
der Kirche ein Recht zu ihrem Dienst für die Men
schen und die Gesellschaft. Die Gemeinde weiß, daß sie 
sich letztlich nicht vor Menschen, sondern vor Gott 
zu verantworten hat. Di.enst der Kirche in der Gesell
schaft ist nicht eigenmächtiges menschliches Handeln. 
Er ist Teilhabe von Menschen am Handeln Gottes für 
die anderen. Solche Teilhabe bedeutet um Jesu willen 
Solidarität mit der Gesellschaft, in der die Kirche 
lebt. 

3.2.2. Allerdings ist die Kirch,e immer in der Gefahr, 
in lwnkreten gesellschatflichen Verhältnissen mitschul
dig zu werden. Sie weiß um ihr Versagen und fragt 
sich, wie weit auch die Ablehnung des christlichen 
Glaubens auf das Konto ihres Versagens geht. Sie 
sieht ihre Spaltung in verschiedene Konfessionen als 
s!Chuldhaftes Gesch.ehen. Sie hat keine Würde, die siie :s ,ich 

.selbs,t und ihrem Verhalten verdankt. Sie ist und bleibt 
Kirche der gerechtfertigten Sünder. Sie hat als Institu
tion in keinem Augenblick der Geschichte eine perfekte 
Gestalt. 
Aber diE:lse Ki'rche in ihrer „Rückständigkeit" und 
ihrem gesichtlichen Versagen steht unter der Zusage 
Gottes, daß er in seiner Gnade um Jesu Christi willen 
zu ihr Ja sagt und mit ihr die neue Menschheit be
ginnen läßt. Schon die neutestaJi!lentliche Beschreibung 
der Kirche in der Welt bringt die Spannung zwischen 
Glauben und Hoffnung, zwischen Verskgen und blei
bender Zusage Gottes, zwischen Weltlichkeit und 
Fremdlingschaft zum Ausdruck. 
Gott kommt auch über das Versagen der Kirche· hin
weg zum Ziel mit seiner Welt. Er ist auf sie nicht an
gewiesen, wenn sie ihren Auftrag versäumt. Trotzdem 
läßt er sie nicht los, denn er hat s1ich daran gebunden, 
mit der Kirche zu seinem Ziel zu kommen, ja er will 
ihren Dienst und ihre Nachfolge um der neuen Mensch
heit willen. Darum wird sie auch in Zukunft nicht über
flüssig sein. 
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In Vertretung aller Menschen dankt die Kirche in ih
ren Gottesdiensiten für die Vielfalt der Menschen zu
teil gewordenen Gaben und eröffneten Chancen: Sie 
bringt ebenso die Nöte der Gesellschaft und der Welt 
in Klag,a und Fürbitte vor Gott. Darin vergewissert 
sie sich auch ihres Auftrages und ihrer Verantwor
tung für die Menschen. In Solidarität mit anderen ver
tritt ·sie das Recht der Rechtlosen und setzt sich für die 
Hilflosen ein. Dabei kann der Dienst der Kirche nicht 
Herrschaft über die Gesellschaft sein wollen. Die Be
reitschaft sein wollen. Die Bereitschaft zu diesen 
Dienst wifd nicht davon abhängig sein, ob die Gese11-
schaft ihn wünscht oder dafür offen ist. 

&.2.3. Das Angenommensein des einzelnen durch die 
Gemeinschaft muß in der K1rche realisiert ·werden. 
Damit das geschieht, muß jede Gemeinde zu einer 
einladenden Lebensgemeinschaft werden. Das Leben 
in der Gemeinde sollte zugleich di.e Einübung in part-

nerschaftliche Verantwortung innerhalb der Gesell
schaft fördern. Die Gemeinden werden vor allem in 
ihrer Verkündigung - in P.redig, Katechumenat, Ein
zel- und Gruppenseelsorge ihren Gliedern auch die 
gesellschaftliche Verantwortung bezeugen. Sie werden 
ihnen Mut machen, die Freiheit der Christen zu be
währen. Nimmt die Gemeinde die Nachfolge in ges;ell
schaftlichen Bezügen nicht ernst, verfehlt sie ihren 
Auftrag. Die Trennung vieler Gemeindeglieder von 
der Kirche zeigt, wie wenig füe Gemeinden überzeu
gende Hilfen für den praktischen Lebensvollzug geben 
konnten. 

Die Glaubwürdigkeit der Gemeinden wird darüber 
hinaus für viele Menschen, di.e nicht zur �irche ge
härnn oder sich von ihr getrennt haben, förderlich sein 
Mnsichtlich ihrer Bereitschaft, auf die Botschaft des 
Evangeliums zu hören und seiner erneuernden Kraft 
zu vertrauen. 
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